
der Verbandsgemeinde Meisenheim

BÜRGERZEITUNG
Mit den amtlichen Bekanntmachungen für die Verbandsgemeinde Meisenheim mit den Ortsgemeinden Abtweiler, Becherbach, Breitenheim, Call-
bach, Desloch, Hundsbach, Jeckenbach, Lettweiler, Löllbach, Stadt Meisenheim, Raumbach, Rehborn, Reiffelbach, Schmittweier, Schweinschied

Für Sie im Netz
www.meisenheim.de

Jahrgang45/Donnerstag,den7.Februar2019/Nr.6/2019

Eine Aktion im Rahmen der Initiative:
„Ich bin dabei!„

der Ministerpräsidentin und des Bürgermeisters
Verbandsgemeinde
Meisenheim

Wir bieten Zeit an
SiepflegeneineAngehörige, einenAngehörigenundbrauchenUnterstüt-
zung?

Wir bieten Zeit an
Sie möchten Einkaufen gehen, zum Frisör oder haben was zu erledigen?
Sie wollen Ihre/n Angehörige/n nicht allein lassen?

Wir bieten Zeit an
Wir kommen und bleiben, solange sie unterwegs sind, bei Ihrer/m Ange-
hörigen.
Es werden keine pflegerischen Leistungen oder sonstigen Dienstleistun-
gen (z.B. putzen, einkaufen etc.) angeboten. Es geht um eine zeitlich be-
schränkte Entlastung der pflegenden Angehörigen (nicht ganztags).
Kontaktieren Sie bei Bedarf Frau Renate Rings, die Sie an Dienstagen in
Meisenheim gerne unterstützen würde unter der Telefonnummer
06753/4356!
Kontaktieren Sie bei Bedarf Frau Reinhilde Rabung, die Sie an Donners-
tagen (nachmittags) in Meisenheim gerne unterstützen würde unter der
Telefonnummer 06753/5252!

Anmeldung der Kann-Kinder
für das Schuljahr 2019/2020

KinderkönnenaufAntragderEltern,obwohlsienochnichtschulpflichtig
sind, in die Schule aufgenommen werden, wenn aufgrund ihrer Entwick-
lung zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen werden.
Die Anmeldung dieser Kinder findet

am Donnerstag, dem 21. Februar 2019,
in der Zeit von 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr im Sekretariat, Raum E 16, unserer
Schule statt.
Zur Anmeldung
Π ist die Geburtsurkunde (Familien-Stammbuch), Taufbescheinigung, bei

Aussiedlerkindern der Registrierschein mitzubringen;
Π im Falle von Ehescheidungen bitten wir den entsprechenden Sorge-

rechtsnachweis vorzulegen, ebenso bei nicht verheirateten Eltern;
Π außerdembenötigenwirvonIhneneineBescheinigungüberdenBesuch

des Kindergartens (von der Kita Meisenheim haben wir schon die Be-
scheinigungen).

Aus schulorganisatorischen Gründen, bitten wir den
vorgesehenen Anmeldetermin unbedingt einzuhalten!

Susanne Broszukat, Rektorin

VOLKSBILDUNGSWERK MEISENHEIM
Mittwoch, 13. Februar 2019, 19.30 Uhr

Meisenheim, Haus der Begegnung, Saarstraße

Offenes Singen
Wir singen bekannte deutsche Lieder. Texte werden ausgeteilt.

Willkommen sind alle, die gerne singen.

Leitung und am Flügel: Dirk Papke, Meisenheim

Der Eintritt ist frei.

Astrid-Lindgren-Grundschule, Präses–Held-Str. 7, 55590 Meisenheim

Tel.: 06753-2696 Fax: 06753-2519, E-Mail: Grundschule@vg-meisenheim.de

Informationsabend zur Ganztagsschule
sowie zur Einschulung 2019

für das Schuljahr 2019/2020
am Montag, dem 18.02.2019 um 19.30 Uhr

in der Grundschule (Musikraum)

Neben wichtigen Informationen über den Schulanfang wollen wir Sie an
diesem Abend über das Konzept unserer Ganztagsschule informieren.
AusdiesemGrund ladenwirandiesemAbendalle interessiertenEltern
ein.
Sie erhalten Infos über den Ablauf des Nachmittagsangebotes, Kosten für
dasMittagessen, inhaltlicheAngebotesowiedieHausaufgabenbetreuung.

Sie können Ihr Kind direkt schon an diesem Abend
zum Besuch der Ganztagsschule anmelden.

Anmeldungen werden aber auch vom 06.03. bis 08.03.2019 zwischen
8.00Uhrund10.00Uhr imSekretariatderGrundschuleentgegengenom-
men.

Susanne Broszukat, Rektorin

Wichtiger Hinweis:
Schüler/Innen,dieimSchuljahr2018/2019bereitsdieGTSbesuchtha-
ben,müssennichterneutangemeldetwerden,dadieAnmeldungauch
für die weiteren Schuljahre gilt.
Falls Sie Ihr Kind abmelden möchten, müssen Sie diese Abmeldung
schriftlichbiszum1.März2019fürdasFolgeschuljahr2019/2020
der Grundschule vorlegen (Abmeldevordruck im Sekretariat).
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Verbandsgemeindeverwaltung

Obertor 13, 55590 Meisenheim
Tel. 06753/121-0, Fax 06753/121-17
www.meisenheim.de, E-Mail: Postmaster@meisenheim.de
Öffnungszeiten:
Montag - Dienstag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Mittwoch: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr - 12:30 Uhr
Redaktionsschluss Amtsblatt: Freitag: 11.00 Uhr
Anzeigen-Annahmeschluss: Montag: 14.00 Uhr

Notrufe/Bereitschaftsdienste

Notruf 110
Polizeiinspektion Lauterecken Tel. 06382-9110

Nichtpolizeilicher Notruf 112
-Feuer, Rettungsdienst, Notarzt und Krankentransport-

Gesundheitszentrum Glantal, Liebfrauenbergstr. 31 Tel. 06753-910-0

Notruf Pflegebett (auch Hebammenhilfe) 19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Meisenheim Tel. 116117
(ohne Vorwahl, kostenlos)

Gesundheitszentrum Glantal, Liebfrauenberg, 55590 Meisenheim
Öffnungszeiten ab 1. Juli 2016
Montag, 19.00 Uhr - Dienstag, 7.00 Uhr
Dienstag, 19.00 Uhr - Mittwoch, 7.00 Uhr
Mittwoch, 14.00 Uhr - Donnerstag, 7.00 Uhr
Donnerstag, 19.00 Uhr - Freitag, 7.00 Uhr
Freitag, 16.00 Uhr - Montag, 7.00 Uhr
an Feiertagen:
vom Vorabend des Feiertages, 18.00 Uhr, bis zum Folgetag, 7.00 Uhr

Krankenhaus Tel. 06753/910-0
Gesundheitszentrum Glantal, Liebfrauenberg 32, 55590 Meisenheim

Einheitliche zahnärztliche Notrufnummer Tel. 0180/5040308
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst können Sie unter
www.bzk-koblenz.de nachlesen.
EineInanspruchnahmedeszahnärztlichenNotfalldienstes istwiebishernachtelefoni-
scher Vereinbarung möglich.

Apothekennotdienst
Ansage des Apothekennotdienstes über landeseinheitliche Rufnummern:
deutsches Festnetz: 0180-5-258825-PLZ (0,14 €/Min.)
Mobilfunknetz: 0180-5-258825-PLZ (max. 0,42 €/Min.)
Anzeige der notdienstbereiten Apotheken im Internet unter www.lak-rlp.de. Der Not-
dienst wechselt jeweils morgens um 8:30 Uhr

Tierärztlicher Notfalldienst
10..02.2019 Dr. Schwan Tel. 0176/80134377

sozialstation nahe
Ökumenische Sozialstation im Landkreis Bad Kreuznach gGmbH
Großstraße 68, 55566 Bad Sobernheim
Alten- und Krankenpflege, hauswirtschaftliche Versorgung
Betreuung dementiell erkrankter Menschen zu Hause
und in unseren Betreuungsgruppen:
Montags, dienstags, mittwochs und donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr in Bad So-
bernheim.
Freitags von 14:00 bis 18:00 Uhr in Meisenheim
Bürozeiten: Mo. bis Do. 8.00 bis 16.30 Uhr, Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr
Tel. – Nr. 06751 - 2242, Fax 06751- 4074
Rufbereitschaft 24 Stunden Tel.-Nr. 06751 – 3521
Sprechstunde in Meisenheim:
jeden 1. und 3. Dienstag in den Räumen der Verbandsgemeinde Meisenheim von
10.00 bis 12.00 Uhr
Homepage: www.sozialstation-nahe.de

Ambulantes Hilfezentrum Meisenheim
Alten und Krankenpflege A K F, Rathausgasse 8 , Meisenheim
Bürozeiten Mo.- Fr. 8:00 - 16:00
24 Stunden erreichbar - Tel. 06753 / 963277
Pflegestützpunkt/ Beratung und Koordinierung
Kostenlose, individuelle, vertrauliche Beratungsstelle für alte, kranke, pflegebedürfti-
ge Menschen und deren Angehörige. Beratung über Pflege- Hilfs- und Entlastungsan-
gebote im häuslichen und stationären Bereich.
Ansprechpartnerinnen: Christa Herzog, Marlene Jänsch, Stefanie Klein.

Tel.: 06751/8557922/23 Fax: 06751/8557924.
Felke-Center, Kreuzstraße 10, 55566 Bad Sobernheim.
Zuständig für die Verbandsgemeinden Meisenheim und Bad Sobernheim

Bereitschaftsdienste

Bereiche Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung Tel. 0800-8958958
Strom- und Gasversorgung
Westnetz GmbH
bei Störungen im Stromnetz Tel. 0800/4112244
bei Störungen im Gasbereich Tel. 0800/0793427
Stromversorgung Pfalzwerke Netz AG
für Becherbach, Callbach, Lettweiler, Rehborn,
Reiffelbach u. Schmittweiler
Netzteam Rockenhausen, Kreuznacher Straße 61
Fax 06361-9217-21 Tel. 06361-9217-10
Stromentstörung: Tel. 0800-7977777

Wertstoffhof Meisenheim Tel. 06753-93000
Öffnungszeiten:
dienstags und freitags 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr
samstags 08.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Impressum:
DasAmtsblatt fürdieVerbandsgemeindeMeisenheimunddieOrtsgemeindenAbtwei-
ler, Becherbach, Breitenheim, Callbach, Desloch, Hundsbach, Jeckenbach, Lettweiler,
Löllbach, Stadt Meisenheim, Raumbach, Rehborn, Reiffelbach, Schmittweiler und
Schweinschied nach § 27 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (BS 2020-1) und den
Bestimmungen der Hauptsatzung in den jeweils geltenden Fassungen erscheint wö-
chentlich donnerstags.

Herausgeber:
Verantwortlich für amtliche Bekanntmachungen, Nachrichten und Hinweise:
Verbandsgemeindeverwaltung, 55590 Meisenheim.
Verantwortlich für nichtamtliche Bekanntmachungen, Nachrichten und Hinweise:
Fieguth Amtsblätter, SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungs-GmbH, 67433 Neustadt,
E-Mail-Adresse: meisenheim@amtsblatt.net.
Verantwortlich Anzeigen:
Fieguth-Amtsblätter, SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungs-GmbH, Rainer Zais, Nie-
derlassungFriedrichstr.59,67433Neustadt,Telefon063213939-60,Fax063213939-
66,für Anzeigen: E-Mail: anzeigen@amtsblatt.net
Druck: Badisches Druckhaus Baden-Baden GmbH, Flugstraße 9, 76532 Baden-Baden.
Anzeigenberatung: Yvonne Credé, Tel 0631 3737 261, yvonne.crede@suewe.de

Innerhalb der Verbandsgemeinde wird die Bürgerzeitung kostenlos zugestellt im Ein-
zelversand durch den Verlag gegen Erstattung der Versandkosten.

Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Zeichnungen übernimmt die Dru-
ckerei keine Haftung. Artikel müssen mit Namen und Anschrift des Verfassers gekenn-
zeichnetseinundmüssengrundsätzlichüberdieVerbandsgemeindeeingereichtwerden.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Für die Richtigkeit der abgedruckten
Anzeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive
dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und
Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und die z. Zt. gülti-
gen Anzeigenpreislisten. Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden des Verlags oder in-
folge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprü-
che gegen den Verlag.

Die nächste Bürgerzeitung
der Verbandsgemeinde erscheint am

14. Februar 2019
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Realschule plus Meisenheim
– integrative Realschule –

Eine Schule zum Erwerb der Berufsreife (Hauptschulabschluss)
oder des

Qualifizierten Sekundarabschlusses I (Realschulabschluss)
unter einem Dach

Die Realschule plus Meisenheim ist
Ganztagsschule in Angebotsform

Anmeldung für die Klasse 5
der Realschule plus Meisenheim

DieAnmeldungenfürdieKlasse5derRealschuleplusMeisenheim
werden in folgendem Zeitraum im Sekretariat der Realschule plus
Meisenheim entgegengenommen:

15.02.2019 von 8:30 Uhr – 11:30 Uhr
18.02.2019 - 22.02.2019 von 8:30 Uhr – 11:30 Uhr
19.02.2019 und 20.02.2019zusätzlichvon14:00–16:00Uhr

Es wäre schön, wenn Sie Ihr Kind zur Anmeldung mitbringen
könnten.

Vorzulegen sind:

- Stammbuch oder Geburtsurkunde
- die Durchschriften des Formblattes „Anmeldung für den Be-
such an

einer weiterführenden Schule
- das letzte Halbjahreszeugnis

VOLKSBILDUNGSWERK MEISENHEIM
Mit Unterstützung von BITO-Lagertechnik Meisenheim

Sonntag, 17. Februar 2019, 17 Uhr
Meisenheim, Paul-Schneider-Gymnasium

Orchester-Konzert

Orchester der Gesellschaft der Musikfreunde Bad Soden
Leitung: Franz-Josef Staab
Solistin: Yuki Nagatsuka

PROGRAMM
Sibelius: Romanze C-Dur
Haydn: Sinfonie Nr. 104

Beethoven: Klavierkonzert Nr. 3

Eintritt: 15 Euro – Studenten, Jugendliche und Kinder sind frei
Kartenvorbestellung wird empfohlen (Tel. 06753-2207)

VOLKSBILDUNGSWERK MEISENHEIM

Mittwoch, 20. Februar 2019, 19.30 Uhr
Meisenheim, Haus der Begegnung, Saarstraße

Als Augenarzt auf Weltreise

Dr. Christian Scheib,
ehemaliger Schüler des PSG, berichtet über seine Arbeit in verschiedenen Hilfswerken weltweit

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.
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Bekanntmachung der Landrätin
über die Einreichung von
Wahlvorschlägen für die Kommu-
nalwahlen und die Wahl der/des
Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers -
Bürgermeisterin/Bürgermeisters

I.
Aufgrund der §§ 16 und 62 des Kommunalwahlgesetzes
(KWG) in Verbindung mit den §§ 23 und 74 der Kommu-
nalwahlordnung (KWO) fordere ich hiermit zur Einrei-
chung von

Wahlvorschlägen für die Wahlen der Ortsbeiräte, Ge-
meinderäte,Stadträte,Verbandsgemeinderäteunddes
Kreistags sowie von Wahlvorschlägen für die Wahl(en)
der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher - Ortsbürger-
meisterinnen/Ortsbürgermeister - Stadtbürgermeis-
terinnen/Stadtbürgermeister

auf.
II.

Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Arti-
kels 21 des Grundgesetzes und von Wählergruppen,
Wahlvorschläge zur Wahl der/des Ortsvorsteherin/Orts-
vorstehers - Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters
und Stadtbürgermeisterin/Stadtbürgermeisters auch von
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht
werden.
Parteien und Wählergruppen können zur Wahl der/des
Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers - Ortsbürgermeisterin/
Ortsbürgermeisters - Stadtbürgermeisterin/Stadtbürger-
meisters - auch eine gemeinsame Bewerberin oder einen
gemeinsamenBewerber ineinemgemeinsamenWahlvor-
schlag benennen.
Parteiwahlvorschläge und Wahlvorschläge mitglied-
schaftlich organisierter Wählergruppen sind in einer Ver-
sammlung der wahlberechtigten Mitglieder oder Vertrete-
rinnen und Vertreter des Wahlgebiets (Ortsbezirk, Ge-
meinde, Stadt, Verbandsgemeinde, Landkreis), Wahlvor-
schläge nicht mitgliedschaftlich organisierter Wähler-
gruppenineinerVersammlung,zuderdieWahlberechtig-
tendesWahlgebietseinzuladensind, ingeheimerAbstim-
mungaufzustellen.EinegemeinsameBewerberinoderein
gemeinsamer Bewerber kann auch in geheimer Abstim-
mungeinergemeinsamenVersammlungvonwahlberech-
tigten Mitgliedern/ Anhängerinnen und Anhängern/Ver-
treterinnen und Vertreter der beteiligten Parteien und
Wählergruppen gewählt werden.
Neu auftretende Parteien im Sinne des § 16 Abs. 4 KWG
müssenspätestensamDienstag,dem2.April2019,bis18
Uhr bei der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahllei-
ter Rheinland-Pfalz, Mainzer Straße 14 - 16, 56130 Bad
Ems, die Teilnahme an der Wahl anzeigen und ihre Eigen-
schaftalsPartei imSinnedesParteiengesetzesgemäß§24
Abs. 1 KWO nachweisen.

III.
Die Wahlvorschläge müssen von einer Mindestzahl von
Wahlberechtigten des Wahlgebiets, die den Wahlvor-
schlag unterstützen, unterschrieben sein (Unterstüt-
zungsunterschriften), soweit die Wahlvorschlagsträger
nicht nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 3 Satz 2 KWG davon
befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils nur ein Wahlvor-
schlag unterschrieben werden.

Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass
eine ausreichende Zahl gültiger Unterstützungsunter-
schriften rechtzeitig eingereicht wird. Nach Ablauf der
Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unterstützungs-
unterschriften nicht mehr geleistet werden.

IV.
Die vollständig unterzeichneten Wahlvorschläge sollen
mit allen erforderlichen Anlagen möglichst frühzeitig bei
derzuständigenWahlleiterinoderdemzuständigenWahl-
leiter oder bei der zuständigen Gemeinde-/ Verbandsge-
meinde-/Stadtverwaltung eingereicht werden, Wahlvor-
schläge für die Wahl des Kreistags bei der zuständigen
Kreisverwaltung.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 8. April 2019, 18 Uhr,
ab.

V.
Nimmt eine nicht im Landtag vertretene Partei oder Wäh-
lergruppe im Landkreis an der Kreistagswahl und an mit
ihr verbundenen Kommunalwahlen oder lediglich an Ver-
bandsgemeinderatswahlen und an damit verbundenen
Wahlen zum Ortsgemeinderat oder Ortsbeirat teil, so er-
hält sie auf Antrag für jede Wahl, an der sie teilnimmt, die-
selbe Listennummer. Im Antrag müssen die Kennwörter
der Wahlvorschläge, für die dieselbe Listennummer bean-
tragt wird, mit Angabe des Wahlgebiets, für das der jewei-
ligeWahlvorschlaggilt,unddieNamender jeweiligenVer-
trauenspersonundihrerStellvertreterin/ihresStellvertre-
ters aufgeführt werden. Der Antrag ist von den Vertrau-
enspersonen aller beteiligten Wahlvorschläge zu unter-
zeichnen und möglichst frühzeitig, spätestens

am Montag, dem 8. April 2019, 18 Uhr,

beiderLandrätin (sieheAbschnittVIII, letzterSatz)einzu-
reichen.

VI.

Die Wahlvorschläge verschiedener Parteien und Wähler-
gruppenkönnengemäß§15Abs.2KWGmiteinanderver-
bunden werden (Listenverbindung). Die Verbindung
muss der zuständigen Wahlleiterin oder dem zuständigen
Wahlleiter spätestens

am Freitag, dem 3. Mai 2019, 18 Uhr,
schriftlich von den Vertrauenspersonen erklärt werden.
Der Listenverbindung muss die Mehrheit der Unterzeich-
nerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahlvorschlä-
ge schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16
Abs. 3 KWG genügt die schriftliche Zustimmung der Ver-
trauenspersonen.

VII.

Die Wahlleiterinnen und Wahlleiter der Gemeinden, Städ-
te und Verbandsgemeinden geben in ortsüblicher Weise
die Zahl der zu wählenden Rats- und Ortsbeiratsmitglie-
der, die Höchstzahl der aufzustellenden Bewerberinnen
und Bewerber, die Mindestzahl der Unterstützungsunter-
schriften, imFallederEinteilungdesWahlgebiets inWahl-
bereiche die Wahlbereichseinteilung sowie die Anschrift
der Wahlleiterin oder des Wahlleiters bekannt. Parteien
und Wählergruppen erhalten auf Anforderung einen Ab-
druck des Bekanntmachungstextes.
DieNiederschriftüberdieAufstellungderBewerberinnen
und Bewerber hat mit Ausnahme bei der Wahl für den Be-
zirkstag des Bezirksverbands Pfalz jeweils getrennt nach
FrauenundMännernfolgendeparitätsbezogeneAngaben
gesondert auszuweisen: die Zahl der wahlberechtigten
Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteil-
nehmer sowie die Zahl der angetretenen und der gewähl-
tenBewerberinnenundBewerber(getrenntnachPlätzen).
Die öffentlichen Bekanntmachungen der Wahlvorschläge
enthalten den im Wortlaut abzudruckenden Text des Arti-
kels3Abs.2Satz1desGrundgesetzesunddenGeschlech-

teranteil in der jeweiligen Vertretungskörperschaft zwei
Monate vor der Wahl. Darüber hinaus hat die öffentliche
Bekanntmachung der Wahlvorschläge bei der Verhältnis-
wahl mit Ausnahme bei der Wahl für den Bezirkstag des
Bezirksverbands Pfalz folgende paritätsbezogene Anga-
ben gesondert auszuweisen: die Zahl der wahlberechtig-
ten Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungs-
teilnehmer sowie die Zahl der angetretenen und der ge-
wählten Bewerberinnen und Bewerber (getrennt nach
Plätzen).

VIII.
In den Kreistag des Landkreises Bad Kreuznach sind 50
Mitglieder zu wählen. Der Landkreis ist nicht in Wahlbe-
reiche eingeteilt.
In einem Kreiswahlvorschlag dürfen höchstens 100 Be-
werberinnenundBewerberbenanntwerden. ImWahlvor-
schlag kann dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber
bis zu dreimal aufgeführt werden.
Der Wahlvorschlag muss von mindestens 230 zur Kreis-
tagswahl wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein.
Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen,
auf die § 16 Abs. 3 KWG zutrifft, bedarf es
keiner Unterstützungsunterschriften.
Kreiswahlvorschläge sind bei der zuständigen Wahlleite-
rin
in Salinenstr. 47, Zimmer 103, 55543 Bad Kreuznach
oder bei der Kreisverwaltung
in Salinenstr. 47, Zimmer 120, 55543 Bad Kreuznach
einzureichen.

IX.
Vordrucke für Wahlvorschläge, Versammlungsnieder-
schriften zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewer-
ber, Erklärungen der Bewerberinnen und Bewerber, dass
sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvor-
schlagaufgestellt sindunddasssie ihrerAufnahmeinden
Wahlvorschlag zustimmen, und Bescheinigungen der
Wählbarkeit sind bei der zuständigen Gemeinde-/Ver-
bandsgemeinde-/Stadt-/Kreisverwaltung gegen Kosten-
erstattung erhältlich.
Amtliche Formblätter für Unterstützungsunterschriften
werden auf Anforderung von der zuständigen Wahlleite-
rin oder dem zuständigen Wahlleiter und von der zustän-
digen Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/Stadt-/Kreisverwal-
tung kostenfrei abgegeben.
Weitere Einzelheiten über die Aufstellung und Einrei-
chung von Wahlvorschlägen sind dem Kommunalwahlge-
setz und der Kommunalwahlordnung zu entnehmen.
Bad Kreuznach, den 24.01.2019
Bettina Dickes
Landrätin zugleich als Kreiswahlleiterin

BekanntmachungderWahlleiterin/
des Wahlleiters über die
Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Gemeinderats/
Stadtrats sowie für die Wahl
derOrtsbürgermeisterin/desOrts-
bürgermeisters in den Ortsgemein-
den der Verbandsgemeinde
Meisenheim und der
Stadt Meisenheim
Ergänzend zur Bekanntmachung der Landrätin vom
24.01.2019 über die Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Kommunalwahlen wird Folgendes bekannt gege-
ben:

Amtliche Nachrichten

Verbandsgemeinde
Meisenheim
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I.
Beideram26.Mai2019stattfindendenWahldesGemein-
derats/Stadtrats sind zu wählen:
Gemeinde Abtweiler 6 Ratsmitglieder
Gemeinde Becherbach 12 Ratsmitglieder
Gemeinde Breitenheim 8 Ratsmitglieder
Gemeinde Callbach 8 Ratsmitglieder
Gemeinde Desloch 8 Ratsmitglieder
Gemeinde Hundsbach 8 Ratsmitglieder
Gemeinde Jeckenbach 6 Ratsmitglieder
Gemeinde Lettweiler 6 Ratsmitglieder
Gemeinde Löllbach 6 Ratsmitglieder
Stadt Meisenheim 20 Ratsmitglieder
Gemeinde Raumbach 8 Ratsmitglieder
Gemeinde Rehborn 12 Ratsmitglieder
Gemeinde Reiffelbach 6 Ratsmitglieder
Gemeinde Schmittweiler 6 Ratsmitglieder
Gemeinde Schweinschied 6 Ratsmitglieder

II.
Die Ortsgemeinden und die Stadt Meisenheim sind nicht
in Wahlbereiche eingeteilt.

III.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats
dürfen höchstens

Gemeinde Abtweiler 12 Bewerberinnen
und Bewerber

Gemeinde Becherbach 24 Bewerberinnen
und Bewerber

Gemeinde Breitenheim 16 Bewerberinnen
und Bewerber

Gemeinde Callbach 16 Bewerberinnen
und Bewerber

Gemeinde Desloch 16 Bewerberinnen
und Bewerber

Gemeinde Hundsbach 16 Bewerberinnen
und Bewerber

Gemeinde Jeckenbach 12 Bewerberinnen
und Bewerber

Gemeinde Lettweiler 12 Bewerberinnen
und Bewerber

Gemeinde Löllbach 12 Bewerberinnen
und Bewerber

Stadt Meisenheim 40 Bewerberinnen
und Bewerber

Gemeinde Raumbach 16 Bewerberinnen
und Bewerber

Gemeinde Rehborn 24 Bewerberinnen
und Bewerber

Gemeinde Reiffelbach 12 Bewerberinnen
und Bewerber

Gemeinde Schmittweiler 12 Bewerberinnen
und Bewerber

Gemeinde Schweinschied 12 Bewerberinnen
und Bewerber

fürdieWahlderBürgermeisterin/desBürgermeistersnur
eine Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden. Für
die Wahl des Gemeinderats kann dieselbe Bewerberin
oder derselbe Bewerber bis zu dreimal aufgeführt werden.
Die Wahlvorschläge müssen von mindestens zum Ge-
meinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein
(Unterstützungsunterschriften):
Gemeinde Abtweiler 0 Wahlberechtigten
Gemeinde Becherbach 25 Wahlberechtigten
Gemeinde Breitenheim 0 Wahlberechtigten
Gemeinde Callbach 0 Wahlberechtigten
Gemeinde Desloch 0 Wahlberechtigten
Gemeinde Hundsbach 0 Wahlberechtigten
Gemeinde Jeckenbach 0 Wahlberechtigten
Gemeinde Löllbach 0 Wahlberechtigten
Stadt Meisenheim 40 Wahlberechtigten
Gemeinde Raumbach 0 Wahlberechtigten
Gemeinde Rehborn 25 Wahlberechtigten

Gemeinde Reiffelbach 0 Wahlberechtigten
Gemeinde Schmittweiler 0 Wahlberechtigten
Gemeinde Schweinschied 0 Wahlberechtigten
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsun-
terschriften, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16
Abs. 3 oder § 62 Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für
jede Wahl darf jeweils nur ein Wahlvorschlag unterschrie-
ben werden.

IV.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass
die Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet
werden. Unterstützungsunterschriften können mit dem
Wahlvorschlag oder auf gesonderten amtlichen Formblät-
tern geleistet werden. Nach Ablauf der Einreichungsfrist
(Abschnitt V) können Unterstützungsunterschriften nicht
mehr geleistet werden.

V.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderli-
chen Anlagen versehenen Wahlvorschläge sollen mög-
lichst frühzeitig eingereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats/Stadtrats
sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahl-
leiter in
1.1 Abtweiler

Ortsbürgermeister Peter Michel
Hauptstraße 37

1.2 Becherbach
Ortsbürgermeister Manfred Denzer
Buhlen 83

1.3 Breitenheim
Ortsbürgermeister Reiner Hill
Am Sportplatz 151

1.4 Callbach
Ortsbürgermeister Lothar Geib
Hochstraße 20

1.5 Desloch
Ortsbürgermeister Udo Reidenbach
Lindenhof

1.6 Hundsbach
Ortsbürgermeister Joachim Blum
In den Wiesengärten 9

1.7 Jeckenbach
Ortsbürgermeisterin Christa Venter
Hauptstraße 15

1.8 Lettweiler
Ortsbürgermeister Hans Werner Lamb
Rehborner Straße 52

1.9 Löllbach
Ortsbürgermeister Harry Schneider
Oberdorf 7

1.10 Stadt Meisenheim
Stadtbürgermeister Gerhard Heil
Marktplatz 2

1.11 Raumbach
Ortsbeigeordneter Holger Thunig
Bergstraße 5

1.12 Rehborn
Ortsbürgermeister Thomas Link
Am Hüttenbach 20

1.13 Reiffelbach
Ortsbürgermeister Gerhard Geib
Glastalstraße 12

1.14 Schmittweiler
Ortsbürgermeister Wilhelm Haas
Hauptstraße 49

1.15 Schweinschied
Ortsbürgermeister Gerhard Fritz
Hauptstraße 5

oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Obertor 13,
55590 Meisenheim, einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des
Bürgermeisters sind bei der Wahlleiterin/dem Wahlleiter
für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
2.1 Abtweiler

Ortsbürgermeister Peter Michel
Hauptstraße 37

2.2 Becherbach
Ortsbürgermeister Manfred Denzer
Buhlen 83

2.3 Breitenheim
Ortsbürgermeister Reiner Hill
Am Sportplatz 151

2.4 Callbach
Ortsbürgermeister Lothar Geib
Hochstraße 20

2.5 Desloch
Ortsbürgermeister Udo Reidenbach
Lindenhof

2.6 Hundsbach
Ortsbürgermeister Joachim Blum
In den Wiesengärten 9

2.7 Jeckenbach
Ortsbürgermeisterin Christa Venter
Hauptstraße 15

2.8 Lettweiler
Ortsbürgermeister Hans Werner Lamb
Rehborner Straße 52

2.9 Löllbach
Ortsbürgermeister Harry Schneider
Oberdorf 7

2.10 Stadt Meisenheim
Stadtbürgermeister Gerhard Heil
Marktplatz 2

2.11 Raumbach
Ortsbeigeordneter Holger Thunig
Bergstraße 5

2.12 Rehborn
Ortsbürgermeister Thomas Link
Am Hüttenbach 20

2.13 Reiffelbach
Ortsbürgermeister Gerhard Geib
Glastalstraße 12

2.14 Schmittweiler
Ortsbürgermeister Wilhelm Haas
Hauptstraße 49

2.15 Schweinschied
Ortsbürgermeister Gerhard Fritz
Hauptstraße 5

oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Obertor 13,
55590 Meisenheim, einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 8. April 2019, 18 Uhr,
ab.

VI.
DieVerbindungderWahlvorschlägeverschiedenerPartei-
en und Wählergruppen muss der Gemeindewahlleite-
rin/dem Gemeindewahlleiter gegenüber spätestens

am Freitag, dem 3. Mai 2019, 18 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen
Wahlvorschläge erklärt werden. Der Listenverbindung
muss die Mehrheit der Unterzeichnerinnen und Unter-
zeichnerdereinzelnenWahlvorschlägeschriftlichzustim-
men; bei Wahlvorschlägen nach § 16 Abs. 3 KWG genügt
die schriftliche Zustimmung der Vertrauenspersonen.
55590 Meisenheim, den 05.02.2019
Die Wahlleiterin/der Wahlleiter
der Ortsgemeinden und der Stadt Meisenheim

Bekanntmachung derLandrätinzur
EintragungdervonderMeldepflicht
befreiten wahlberechtigten
Staatsangehörigen anderer
Mitgliedstaaten der Europäischen
Union in das Wählerverzeichnis

I.
Am Sonntag, dem 26. Mai 2019, von 8 bis 18 Uhr
findet die Wahl der/des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers -
Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters - Stadtbürger-
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meisterin/Stadtbürgermeisters - sowie des Ortsbeirats -
Gemeinderats - Stadtrats - Verbandsgemeinderats - Kreis-
tags - und
am Sonntag, dem 16. Juni 2019, von 8 bis 18 Uhr
die etwaige Stichwahl der/des Ortsvorsteherin/Ortsvor-
stehers -Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters -Stadt-
bürgermeisterin/ Stadtbürgermeisters - statt.

II.
Wahlberechtigte Staatsangehörige anderer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, die von der Meldepflicht be-
freitunddeshalbinderGemeindenichtgemeldetsindund
daher auch nicht von Amts wegen in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden können, werden hiermit aufgefor-
dert, ihre Eintragung in das Wählerverzeichnis bis zum
19. April 2019, 12 Uhr, bei der Verbandsgemeinde-
/Stadtverwaltung zu beantragen.
Der Antrag soll nach dem Muster der Anlage 1 a der Kom-
munalwahlordnung gestellt werden. Antragsvordrucke
können Sie bei der Verbandsgemeinde-/Stadtverwaltung
erhalten.
Bad Kreuznach, den 24. Januar 2019
Bettina Dickes, Landrätin

Bekanntmachung für Staatsange-
hörige der übrigen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union (Unions-
bürger) zur Wahl zum Europäischen
Parlament in der Bundesrepublik
Deutschland am 26. Mai 2019
Am 26. Mai 2019 findet die Wahl der Abgeordneten des
Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik
Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teil-
nehmen, wenn Sie in der Bundesrepublik Deutschland ei-
ne Wohnung innehaben oder sich dort sonst gewöhnlich
aufhalten und am Wahltag
1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitglied-

staaten der Europäischen Union besitzen,
2. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik

Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder
sich dort sonst gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimo-
natsfrist wird ein aufeinander folgender Aufenthalt in
den genannten Gebieten angerechnet),

4. wederinderBundesrepublikDeutschlandnochindem
Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Staats-
angehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht
zum Europäischen Parlament ausgeschlossen sind,

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik
Deutschland eingetragen sind. Die erstmalige Eintra-
gung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf ei-
nem Vordruck zu stellen; er soll bald nach dieser
Bekanntmachung abgesandt werden.

Einem Antrag, der erst nach dem 5. Mai 2019 bei der zu-
ständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr
entsprochen werden (§ 17a Absatz 2 der Europawahlord-
nung).
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am
13. Juni1999odereinerspäterenWahlzumEuropäischen
Parlament in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik
Deutschland eingetragen worden, so ist ein erneuter An-
trag nicht erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann von
Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Vor-
aussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum
obenangegebenen21.TagvorderWahlgegenüberderzu-
ständigen Gemeindebehörde auf einem Formblatt bean-
tragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden.
Dieser Antrag gilt für alle künftigen Wahlen zum Europäi-
schen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag auf Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis stellen.
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wäh-
lerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland einge-

tragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Eu-
ropawahl in Deutschland einen erneuten Antrag auf Ein-
tragung in das Wählerverzeichnis stellen.
Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug
in die Bundesrepublik Deutschland ist ein erneuter An-
tragaufEintragungindasWählerverzeichniserforderlich.
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende
Merkblätter können bei den Gemeindebehörden in der
Bundesrepublik Deutschland angefordert werden. Für Ih-
reTeilnahmealsWahlbewerber istunteranderemVoraus-
setzung, dass Sie am Wahltag
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Eu-

ropäischen Union besitzen,
3. wederinderBundesrepublikDeutschlandnochindem

Mitgliedstaat der Europäischen Union, dem Sie ange-
hören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis
odermitdenWahlvorschlägenisteineVersicherunganEi-
des statt abzugeben über das Vorliegen der oben genann-
ten Voraussetzungen für die aktive oder passive Wahlteil-
nahme.
Bad Kreuznach, 24.01.2019
Die Kreiswahlleiterin des Landkreises Bad Kreuznach
Bettina Dickes, Landrätin

Mitteilung des Forstamtes
Bad Sobernheim
Zum01.01.2019wurdenmitZustimmungderwaldbesitz-
enden Ortsgemeinden die Forstreviere im Forstamt Bad
Sobernheimneuorganisiert.AlsNeuerungwirdinsbeson-
dere der Privatwald künftig durch die vor Ort zuständigen
staatlichen Revierleiter auf Wunsch beraten und betreut.
IhreAnsprechpartner fürdenPrivatwald inderVerbands-
gemeinde Meisenheim sind:
Revierleiter Stefan Gesse im Forstrevier Meddersheim
Email: stefan.gesse@wald-rlp.de Mobil: 01522 8850 269
GKG Breitenheim
GKG Desloch
GKG Hundsbach
GKG Jeckenbach
GKG Löllbach
GKG Meisenheim
GKG Schweinschied
Revierleiter Karl-Heinz Lietze im Forstrevier Nahe-Glan
Email: karl-heinz.lietze@wald-rlp.de
Mobil: 01522 8850 266
GKG Abtweiler
GKG Becherbach
GKG Callbach
GKG Gangloff
GKG Lettweiler
GKG Raumbach
GKG Rehborn
GKG Reiffelbach
GKG Roth
GKG Schmittweiler
Mit der Revierabgrenzung konnten wir einerseits den
Ortsgemeinden gerecht werden, die sich umorganisieren
wollten,andererseitsdiebestehendenReviereweitgehend
erhalten und eine ausgewogene Verteilung an Gemeinden
sowie Flächen erreichen.
Soweit sich Fragen rund um den Wald ergeben oder Sie
Anregungen für uns haben, können Sie sich gerne an die
Revierleiter oder auch an das Forstamt Bad Sobernheim
wenden (forstamt.bad-sobernheim@wald-rlp.de;
06751 857-990). Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Öffentliche Bekanntmachung
Festsetzung der Grundsteuer A und B, Landwirt-
schaftskammerbeitrag, Kirchensteuer, wiederkeh-
render Beitrag für Niederschlagswasser, Wegebaubei-
träge,Hundesteuer,AbgabenAbsatzförderungsgesetz
Wein, Deutscher Weinfonds und Beitrag Wiederauf-

baukassefürdasJahr2019fürdieVerbandsgemeinde
Meisenheim.
Die Festsetzung der o. g. Abgabearten erfolgt durch öffent-
liche Bekanntmachung gemäß § 27, Abs. 1 und 3 des
Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 in der derzeit gel-
tendenFassungvom19.12.2008unddenentsprechenden
einschlägigen Satzungen und Gesetzen in den derzeit gel-
tenden Fassungen und betrifft alle Abgabepflichtigen der
VerbandsgemeindeMeisenheim,dieimJahr2019dieglei-
chen Abgaben wie im Vorjahr zu entrichten haben.
Steuern, Gebühren und Beiträge 2019
1. Steuern, Gebühren und Beiträge sind seit 2007 in zwei

Bescheiden zu finden. In einem Abgaben- bzw. Steuer-
bescheid und einem Verbrauchsgebührenbescheid.

2. Die Abgabenbescheide umfassen die Grundsteuer A
und B, den Landwirtschaftskammerbeitrag, die Kir-
chensteuer, den wiederkehrenden Beitrag für Nieder-
schlagswasser, die Wegebaubeiträge, die Hundesteuer,
die Abgaben Absatzförderungsgesetz Wein, den Deut-
schenWeinfondsunddenBeitragWiederaufbaukasse.
2008wurdendiesefeststehendenAbgabenundBeiträ-
geineinemBescheidmitDauerwirkungfestgestellt.Es
ergehen keine neuen Abgabenbescheide.
Dies erfolgt nur bei Änderungen der Grundlagen.

3. Die Fälligkeiten bleiben gleich. Termine: 15.02.,
15.05., 15.08. und 15.11.

4. Zahlungspflichtige, die nicht am Abbuchungsverfah-
ren teilnehmen, sind aufgefordert für die fristgerechte
Zahlung der fälligen Beträge zu sorgen.
Bei den Abgabenpflichtigen, die eine Bankeinzugser-
mächtigung erteilt haben, werden die Raten zu den je-
weiligen Fälligkeitsterminen abgebucht.

5. Die Verbrauchsgebührenbescheide für die Abrech-
nung der Wasser- und Abwassergebühren 2018, sowie
für die Vorauszahlungen 2019 wurden Ihnen bereits
zugestellt.

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung der
Festsetzung der o. g. Abgaben treten für die Abgabe-
pflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie
wenn Ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbe-
scheid zugegangen wäre.
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats
nachBekanntgabeWidersprucherhobenwerden.Der
Widerspruch ist bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Meisenheim, Obertor 13, 55590 Meisenheim,
einzulegen. Der Widerspruch kann schriftlich oder
zur Niederschrift bei der in Satz 2 genannten Behörde
sowie durch E-Mail mit elektronischer Signatur an
vgv-meisenheim@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Sollten Sie noch Rückfragen haben, erreichen Sie uns un-
ter der Telefon-Nr. 06753/121-323 (Frau Schneider) und
06753/121-321 (Frau Scherer).
gez. (Kron) Bürgermeister

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Gemein-
derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
Der Gemeindewahlleiter

Abtweiler
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derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
Der Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Gemein-
derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
Der Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Gemein-
derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
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Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Gemein-
derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
Der Gemeindewahlleiter

Rentnertreff
Der nächste Rentnertreff findet am 14.02.2019 statt. Wir
treffen uns am Bauhof um 9.00 Uhr.
Wir werden an diesem Morgen das Arbeitsprogramm des
Jahres besprechen.
Reidenbach , Ortsbürgermeister

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Gemein-
derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
Der Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Gemein-
derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
Die Gemeindewahlleiterin

Ehejubiläum
AmDonnerstag,07.Februar2019feiertdasEhepaarHans
GünterundIrmgardMüllergeb.UrbanskyausJeckenbach
das Fest der

Diamantenen Hochzeit.

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Gemein-
derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
Der Gemeindewahlleiter

Verkauf der Ortsfahnen
Die neuen Fahnen der Ortsgemeinde sind eingetroffen
und können beim Ortsbürgermeister abgeholt werden.
Die Größe der Fahnen beträgt 1,00 m x 2,5 m.
Der Preis einer Fahne beträgt 85 €.

Ist Ihre Hausnummer
gut erkennbar?

Im Notfall kann das entscheidend
für rasche Hilfe durch den Arzt
oder den Rettungsdienst sein!

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Gemein-
derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
Der Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Gemein-
derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
Der Gemeindewahlleiter

Jahreshauptversammlung der
Jagdgenossenschaft Meisenheim
Am Donnerstag den 21.02.2019, um 20.00 Uhr findet
die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft
Meisenheim im Weingut Barth, Lindenallee 23, 55590
Meisenheim, statt. Eingeladen sind alle Grundstücksei-
gentümerderStadtMeisenheimderenFlächenimjagdba-
ren Gebiet liegen.
Das Jagdkataster liegt beim Jagdvorsteher Martin Krauß,
Hofgut Krauß, 55592 Raumbach zur Einsicht aus.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Tätigkeitsbericht
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Jagdvorstandes
6. Beschlussfassung Verlängerung des bestehenden

Jagdpachtvertrages bis zum 31.03.2025
7. Verwendung der Jagdpacht
8. Verschiedenes
Der Jagdvorsteher

Bericht über die Sitzung des
Stadtrates der Stadt Meisenheim
Zweite Änderung der dritten Bebauungsplanände-
rung der Stadt Meisenheim für das Teil gebiet „An der
Raumbacher Straße“
a) Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetz-

buch (BauGB)
b) Billigung des Textentwurfes
c) Beteiligung der Öffentlichkeit und Beteiligung der

BehördenundsonstigerTrägeröffentlicherBelange
Der Vorsitzende berichtet, dass mit Schreiben vom
10.11.2018 die Eigentümerin einer Teilfläche des Grund-
stückes Flur 22, Flurstück 389//2 die Änderung des Be-
bauungsplanes der Stadt Meisenheim für das Teilgebiet
„An der Raumbacher Straße“ (Dritte Änderung) beantragt
hat.

Becherbach

Breitenheim

Callbach

Desloch

Hundsbach

Jeckenbach

Lettweiler

Löllbach

Meisenheim
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Die Bauherrin beabsichtigt die Errichtung einer Garage in
derrückwärtigen,nichtüberbaubarenGrundstücksfläche
mit einer Größe von ca. 40 qm (Grenzbebauung).
Der o. g. Bebauungsplan setzt unter Punkt 4 textlichen
Festsetzungen fest, dass eine auf der Grundstücksgrenze
errichtete Garage nur bis zu einer überbauten Fläche von
20 qm errichtet werden darf. Zudem darf die Traufhöhe
2,50mnichtüberschreiten.DiebisherigentextlichenFest-
setzungen sind als Anlage beigefügt.
Der Bau-, Planungs- und Liegenschaftsausschuss der
Stadt Meisenheim hat in seiner Sitzung am 14.11.2018
den Grundsatzbeschluss zur zweiten Änderung der drit-
ten Bebauungsplanänderung für das Teilgebiet „An der
Raumbacher Straße Nr. 3“ bereits gefasst.
Die Bebauungsplanänderung erfolgt als Textbebauungsplan
und wird nach Abstimmung mit der Kreisverwaltung Bad
Kreuznach im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB
durchgeführt. Somit kann auf die frühzeitige Beteiligung
gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB verzichtet werden.
Im vereinfachten Verfahren wird zudem von der Umwelt-
prüfung nach § 2 Absatz 4, von dem Umweltbericht nach
§2a,vonderAngabenach§3Absatz2Satz2,welcheArten
umweltbezogener Informationenverfügbarsind, sowievon
derzusammenfassendenErklärungnach§6aAbsatz1und
§ 10a Absatz 1 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden.
a) Fassung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs.
1 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Stadtrat Meisenheim beschließt gem. § 2 Abs. 1
BauGB vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der
derzeit geltenden Fassung unter Beachtung des § 22 Ge-
meindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Ja-
nuar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung
die Aufstellung der zweiten Bebauungsplanänderung der
dritten Bebauungsplanänderung der Stadt Meisenheim
für das Teilgebiet „An der Raumbacher Straße“.
Die Änderung des Bebauungsplanes wird im vereinfach-
ten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt.
Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanände-
rung umfasst folgende Grundstücke:
Gemarkung Meisenheim,
Flur22,Flurstücke384/3,384/4,384/6,384/7,385,386/2,
387/1, 388, 389/2, 389/1, 390, 391, 393, 394, 395, 396
b) Billigung des Textentwurfes
Der Stadtrat Meisenheim beschließt, den in der Sitzung
vorliegenden Entwurf der Bebauungsplanänderungsent-
wurf mit dem Begründungsentwurf (Text-Bebauungs-
planänderung) zu billigen.
c) Beteiligung der Öffentlichkeit gem. §§ 13, 3 Abs. 2
BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstiger
Träger öffentlicher Belange gem. §§ 13, 4 Abs. 2
BauGB
Der Stadtrat Meisenheim beschließt, die Offenlage gem. §
3Abs.2BauGBinVerbindungmit§13Abs.2Nr.2BauGB
für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die
Dauer von 30 Tagen, durchzuführen.
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit §
13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB wird parallel durchgeführt.
FünfteÄnderungdesBebauungsplanesderStadtMei-
senheim für das Teilgebiet
„Am Hohrech, Am Hohrecher Weg, Auf Kipp“
a) Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetz-

buch (BauGB)
b) Billigung des Planentwurfes
c) Beteiligung der Öffentlichkeit und Beteiligung der

BehördenundsonstigerTrägeröffentlicherBelange
Der Bebauungsplan der Stadt Meisenheim für das Teilge-
biet „Am Hohrech, Am Hohrecher Weg, Auf Kipp“ bedarf
der in der Anlage aufgeführten Änderungen. Die dort rot
gekennzeichneten Passagen werden aus den textlichen
Festsetzungen gestrichen.
Da die Grundzüge der Planung durch die Änderung der
textlichen Festsetzungen nicht berührt werden, wird die
Bebauungsplanänderung in Abstimmung mit der Kreis-
verwaltung Bad Kreuznach im vereinfachten Verfahren
gem. § 13 BauGB (als Textbebauungsplan) durchgeführt.

a) FassungdesAufstellungsbeschlussesgem.§2Abs.
1 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Stadtrat Meisenheim beschließt gem. § 2 Abs. 1
BauGB vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der
derzeit geltenden Fassung unter Beachtung des § 22 Ge-
meindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Ja-
nuar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung
die Aufstellung der fünften Bebauungsplanänderung der
Stadt Meisenheim für das Teilgebiet „Am Hohrech, Am
Hohrecher Weg, Auf Kipp“.
Die Änderung des Bebauungsplanes wird im vereinfach-
ten Verfahren gem. § 13 BauGB durchgeführt.
b) Billigung des Textentwurfes
Der Stadtrat Meisenheim beschließt, den in der Sitzung
vorliegenden Entwurf der Bebauungsplanänderungsent-
wurf mit dem Begründungsentwurf (Text-Bebauungs-
planänderung) zu billigen.
c) Beteiligung der Öffentlichkeit gem. §§ 13, 3 Abs. 2

BauGB und Beteiligung der Behörden und sonsti-
gerTrägeröffentlicherBelangegem.§§13,4Abs.2
BauGB

Der Stadtrat Meisenheim beschließt, die Offenlage gem. §
3Abs.2BauGBinVerbindungmit§13Abs.2Nr.2BauGB
für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die
Dauer von 30 Tagen, durchzuführen.
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit §
13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB wird parallel durchgeführt.
Auftragsvergabe im Rahmen des Straßenausbaus
„Heimbacher Weg“ und „In den Tiefenäckern“ in der
Stadt Meisenheim;
Beweissicherung
Kampfmittelsondierung
Beweissicherung
Der Stadtrat beschließt den Auftrag zur Beweissicherung
für den Straßenausbau „Heimbacher Weg“ und „In den
Tiefenäckern“ in der Stadt Meisenheim dem wirtschaft-
lich gesamtgünstigsten Bieter gem. Vergabevorschlag der
Fa. IG Hans mit einer Nettoangebotssumme für den Heim-
bacher Weg i.H.v. 2.575,--€ und für „In den Tiefenäckern“
i.H.v. 775,--€ zu erteilen.
Kampfmittelsondierung
Der Stadtrat beschließt den Auftrag zur Kampfmittelson-
dierung für den Straßenausbau „Heimbacher Weg“ und
„In den Tiefenäckern in der Stadt Meisenheim dem wirt-
schaftlich gesamtgünstigsten Bieter der Fa. Reuss mit ei-
ner Bruttoangebotssumme für den Heimbacher Weg i.H.v.
und für „IndenTiefenäckern“ i.H.v.4.381,58€zuerteilen.
Baumpflegearbeiten in der Stadt Meisenheim;
Der Stadtrat der Stadt Meisenheim beschließt die Baum-
pflegearbeiten an die Firma Gartenservice Jürgen Maurer
zum Gesamtbruttopreis i.H.v. 22.369,62 € zu vergeben.
Bauangelegenheit;
a) Entscheidung über das gemeindliche Einverneh-

men zu einem Bauantrag
b) Entscheidung über einen Befreiungsantrag
Die Bauherrin beabsichtigt die Errichtung eines Einfami-
lienwohnhauses mit Garage auf dem Grundstück „Am
Hohrech“. Zur Realisierung des Vorhabens ist eine Befrei-
ung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes, der
Kniestockregelung unter Nr. II.1.1.5, erforderlich. Der
Bauherr begründet die abweichende Bauweise mit der To-
pographie des Grundstückes.
Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen
zu einem Bauantrag
Der Stadtrat Meisenheim beschließt, das gemeindliche
Einvernehmen gem. § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zum
Bauantrag für die Errichtung eines Einfamilienwohnhau-
ses mit Garage in der Gemarkung Meisenheim, Flur 6,
Flurstück 125/9, zu erteilen.
Entscheidung über einen Befreiungsantrag
DerStadtratMeisenheimbeschließt,derbeantragtenBefrei-
ung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes (II.1.1.5
Kniestöcke) für das o. g. Bauvorhaben zuzustimmen.
Anfragen und Mitteilungen
Antrag der Anwohner der Hans-Franck-Straße auf

Einrichtung verkehrsberuhigter Maßnahmen in der
Hans-Franck-Straße
Herr Heil verliest hierzu ein Schreiben der Anwohner der
Hans-Franck-Straße in Meisenheim, auf Einrichtung von
verkehrsberuhigten Maßnahmen, das von vielen Anwoh-
nern der Hans-Franck-Straße unterzeichnet wurde.
Der Vorsitzende teilt hier mit, dass in der Hans-Franck-
Straße ja schon Tempo 30 gilt. Er ist trotzdem der Auffas-
sung, dass die Verwaltung beauftragt werden sollte, min-
destens 1 x in der Woche eine Geschwindigkeitskontrolle
hier durchführen zu lassen. Auch sollte die mobile Ge-
schwindigkeitsmessanlage,dieanderED-Tankstelleange-
brachtist,ausgewertetwerdenundaneineranderenStelle
in der Hans-Franck-Straße angebracht werden. Die Fa.
Wenzel, Meisenheim, sollte hiermit beauftragt werden.

Öffnungszeiten
der öffentlichen Bücherei
Öffnungszeiten der öffentlichen Bücherei im
historischen Rathaus, Untergasse 23,
Telefon 06753/3017:
Montag: 18.00 bis 19.30 Uhr
Dienstag: 10.00 bis 11.30 Uhr
Donnerstag: 16.00 bis 18.00 Uhr

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Gemein-
derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
Der Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Gemein-
derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
Der Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Gemein-
derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
Der Gemeindewahlleiter

Raumbach

Rehborn

Reiffelbach



7. Februar 2019 Seite 9Bürgerzeitung Meisenheim

Öffentliche Sitzung des
Gemeinderates Reiffelbach
Am Donnerstag, den 07. Februar 2019 findet um 19:30
Uhr im Gemeindehaus in Reiffelbach eine öffentliche Sit-
zung des Gemeinderates statt.
Tagesordnung:
- öffentlich -
1. Einwohnerfragestunde
2. Haushalt 2019/20 der Ortsgemeinde Reiffelbach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan nebst Anlagen
und Bestandteilen
- Beratung und Beschlussfassung

3. Änderung der Friedhofsatzung und Friedhofgebüh-
rensatzung anlässlich der Anlage eines Wiesengrab-
feldes
- Beratung und Beschlussfassung

4. Wegebaumaßnahme
- Beratung und Beschlussfassung

5. Kirchenglocken
Zeitänderung für die Morgenglocke und gegebenen-
falls Antrag an die Protestantische Kirchengemeinde
Odenbach
- Beratung und Beschlussfassung

6. Mitteilungen und Anfragen

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Gemein-
derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
Der Gemeindewahlleiter

HERINGSESSEN
Am Aschermittwoch den 06.03.2019 findet um 19:00
Uhr imFeuerwehrhaus inSchmittweilerdasregional, tra-
ditionelleHeringsessenstatt.Hierzuladenwiralleinteres-
sierten Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste recht herz-
lich ein. Um besser planen zu können, erbitten wir Ihre
Voranmeldung bis zum 26.02.2019.

Anmeldung bei: Haas Willi 06753 4788 auch AB, Handy:
01607727117 oder persönlich.

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Gemein-
derates sowie der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
Nähere Erläuterungen unter „Amtliche Bekanntmachun-
gen – Verbandsgemeinde Meisenheim“!
Der Gemeindewahlleiter

Ende Amtsblatt Meisenheim
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Jahreshauptversammlung der
Werbegemeinschaft Blickpunkt
Am Dienstag, den 12. Februar 2019, 19.00 Uhr, findet
im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Mei-
senheim, Obertor 13, die Jahreshauptversammlung der
Werbegemeinschaft Blickpunkt statt. Alle Mitglieder sind
hierzu eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Resümee 2018
2. Kassenbericht
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahl des Vorstandes
6. BP-Veranstaltungen und Aktivitäten 2019

(Verkaufsoffene Sonntage, Ku-Mu-Nacht usw.)
7. Neugestaltung Weihnachtsmarkt
8. Verschiedenes, Kritik und Anregung

Sprechstunde Betreuungsverein
Anjedem2.Dienstag imMonatbietet indenRäumlichkei-
tenderVerbandsgemeindeverwaltungMeisenheiminder
Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr der Betreuungsverein des
Diakonischen Werkes Einzelberatungen an. Mitbürger
und Mitbürgerinnen können sich kostenlos zu den The-
men Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreu-
ungsverfügungen informieren und bekommen individu-
elle, auf die persönliche Situation bezogene, Auskünfte.
Auch zum Thema „Rechtliche Betreuung“ erteilt der Mit-
arbeiter des Betreuungsvereins kompetente Auskünfte.
Menschen,diealsBevollmächtigtefungierenoderaneiner
ehrenamtlichen Betreuung interessiert sind, erhalten
ebenfalls Informationen über ihre Aufgaben.
Die nächste Sprechzeit in der Verbandsgemeindever-
waltung Meisenheim ist am 12.02.2019.
Beratungstermine außerhalb dieser Sprechzeit können
unter 06753/10223 vereinbart werden.

Landfrauen Abtweiler
Die Landfrauen Abtweiler laden am 19.2.2019 um 16 Uhr
insBürgerhauseinzueinemVortragmitHefe.Wirlernen
Hefeteig mal süß, mal herzhaft und zum frittieren.
DazusindalleLandfrauenundauchNichtmitgliederherz-
lich willkommen.
Anmeldung bis 17.2.2019 bei Ellrich Tel. 06753/3966.

Landfrauen Becherbach
Wir laden alle kleine und großen Narren zu unserer Kin-
derfastnacht am Sonntag, den 17. Februar 2019 um
13.33 Uhr in die Rossberghalle Becherbach ein. Auf einen
schönen und lustigen Nachmittag mit vielen Gästen freu-
ensichdieLandfrauen.FürsehrguteUnterhaltung,Essen
und Trinken ist bestens gesorgt.

Jahreshauptversammlung Gesang-
verein „Eintracht“ Becherbach
DerGesangverein„Eintracht“Becherbachlädtalleaktiven
und passiven Mitglieder zu seiner Generalversammlung
für das Geschäftsjahr 2018 ein. Diese findet am Freitag,
dem 15. Februar 2019 in der Gastwirtschaft Th. Becker
um 19.30 Uhr statt.
Tagesordnung
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Tätigkeitsberichte
3. Kassenbericht
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahlen
6. Wünsche und Anträge
Die Vorstandschaft würde sich freuen, wenn alle aktiven
Sänger und auch einige passive Mitglieder ihr Interesse am
VereinzeigenundanderVersammlungteilnehmenwürden.

Fastnacht beim TuS Gangloff
Wann: Samstag 16.02.2019
Um: 20.11 Uhr
Wo: Gemeindehalle in Becherbach.
Wer: Alle die Lust haben
Was: Kappensitzung mit Vorträgen anschließend Karne-
val-Tanzmusik
Auf Euch und paar närrische Stunden freut sich der TuS
Gangloff!

TuS Gangloff Generalversammlung
Am Samstag, den 02.03.2019, um 20.00 Uhr findet im
Sportheim in Becherbach die Generalversammlung des
TuS Gangloff statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Tätigkeitsbericht
3. Berichte der Spielleiter
4. Bericht des Kassenwarts
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wünsche und Anträge

Förderverein TuS Gangloff
Generalversammlung
Am Samstag, den 02.03.2019, um 21.00 Uhr findet im
Sportheim in Becherbach die Generalversammlung des
Fördervereins des TuS Gangloff statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Tätigkeitsbericht
3. Bericht des Kassenwarts
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahlen
7. Wünsche und Anträge

Frauenchor Roth –
Generalversammlung
Die Generalversammlung vom Frauenchor findet am
Dienstag, dem 12. Febr. 2019 um 21 Uhr im ehem.

Schmittweiler

Schweinschied

Verbandsgemeinde   
Meisenheim Abtweiler

Becherbach
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Schulsaal in Roth statt. Alle aktiven und passiven Mitglie-
der sind herzlich eingeladen!
Tagesordnung:
Begrüßung u. Jahresbericht der 1. Vorsitzenden
Jahresbericht des Chorleiters
Jahresbericht der Kassenwartin
Entlastung der Vorstandschaft
Kassenprüferwahl
Planung und Termine für 2019
Wünsche und Anträge
Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten.

Vereinsgemeinschaft Breitenheim
Narrenfahrplan Fasching 2019
16.02.19 10.00 Uhr Aufbau und Dekorieren der Halle
22.02.19 16.00 Uhr Kinder-Generalprobe im DGH
22.02.19 19.00 Uhr Generalprobe im DGH
23.02.19 19.33 Uhr Kappensitzung im DGH,

Einlass 18.33 Uhr
24.02.19 14.11 Uhr Kinderkappensitzung im DGH
25.02.19 09.00 Uhr Abbau im DGH
04.03.19 12.00 Uhr Eiersammeln durch´s Dorf

Jahreshauptversammlung 2019
beim Schießsportverein 1967 e. V.
Hundsbach
Am Samstag, den 16.02.2019 findet um 20.00 Uhr die
Jahreshauptversammlung des Schießsportverein 1967 e.
V. Hundsbach im Schützenhaus in Hundsbach statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Ehrungen
4. Datenschutzgrundverordnung
5. Sachstand Schießstand
6. Jahresberichte
7. Entlastung des Vorstandes
8. Neuwahlen
9. Wünsche und Anträge
10. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich bis zum
13.02.2019 beim 1. Vorsitzenden, Fred Schmidt (Strieder
Weg 10, 55621 Hundsbach) einzureichen.

Landfrauen Hundsbach
Nähkurs
Am Samstag, den 23. Februar 2019 um 13:00 Uhr fin-
det in Hundsbach im Gemeindehaus ein Nähkurs mit Bär-
bel Heck statt. Wir nähen einen Shopper.
Materialkosten: 15,00 Euro.
Unkostenbeitrag: je nach Teilnehmerzahl 5-8 Euro.
Dauer: ca. 4 Stunden
Anmeldung bitte bis 17.2. bei Martina Stützel Telefon:
06757/969744
Wie immer sind Nichtmitglieder herzlich willkommen!

Bitte beachten Sie für Ihre Amtsblatt-Artikel
unsere E-Mail-Adresse

meisenheim@amtsblatt.net

Comedy-Abend
beim TuS Lettweiler 1912 e. V.
Am Freitag, den 10.05.2019 wird uns der aus RPR1 be-
kannte Comedian Sven Hieronymus, der „Rocker vom
Hocker“, in der Turnhalle in Lettweiler mit seinem neuen
Programm „Als ob“ besuchen. Einlass ist um 19:00 Uhr,
Beginn um 20:00 Uhr. Freie Platzwahl.
Karten gibt es ab sofort bei unserem 1. Vorsitzenden Wolf-
gang Bastian (06755/1580) oder im Sanitätshaus Jaks,
Rapportierplatz 5 in Meisenheim.
Info und Tickets auch online unter www.mach-4.de.

Landfrauen Löllbach
Nähkurs
Am Samstag, den 23. Februar 2019 um 13:00 Uhr fin-
det in Hundsbach im Gemeindehaus ein Nähkurs mit Bär-
bel Heck statt. Wir nähen einen Shopper. Materialkosten:
15,00 Euro . Unkostenbeitrag: je nach Teilnehmerzahl 5-8
Euro. Dauer: ca. 4 Stunden
Anmeldung bitte bis 17.2. bei Martina Stützel Telefon:
06757/969744 .
Wie immer sind Nichtmitglieder herzlich willkommen!

Mitgliederversammlung des
SPD-Ortsvereins Meisenheim
AmDonnerstag,07.Februar2019, findetum19.00Uhr
im Weingut Barth (Scheune), Meisenheim, die Mitglieder-
versammlung des SPD-Ortsvereins Meisenheim statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht der Vorsitzenden
3. Ausführungen zur politischen Arbeit in Stadt und VG

Meisenheim
4. Grußwort unseres Landtagsabgeordneten Dr. Denis Alt
5. Aussprache
6. Aufstellung der SPD-Liste für die Wahl zum Stadtrat

der Stadt Meisenheim
7. Wahl eines/r Versammlungsleiters/in
8. Wahl eines/r Schriftführers/in
9. Wahl einer Vertrauensperson und einer stellvertreten-

den Vertrauensperson
10. Wahl von zwei Personen zur Abgabe der Versicherung

an Eides statt
11. Wahl der Mandatsprüfungs- und Zählkommission
12.WahlvonVertreter/innenzurNominierungderKandi-

datin/des Kandidaten für die Bürgermeisterwahl und
zurWahlderVerbandsgemeinderatslistederzukünfti-
gen Verbandsgemeine Nahe-Glan

13. Verschiedenes

VdK-Ortsverband Meisenheim
Tagesausflug an die blühende Bergstraße
Der VdK Ortsverband Meisenheim bietet einen Tagesaus-
flug an die „Blühende Bergstraße“ am Sonntag dem 14.
April 2019 an.
Die Reise führt über Bensheim, Weinheim, Heppenheim,
HeidelbergundSchwetzingen.DieTeilnehmererwartet in

Heppenheim eine Führung durch romantische Altstadt-
gässchenundidyllischePlätzemitmittelalterlichemFach-
werk.
FürMitglieder istdieBusreisekostenlosund fürNichtmit-
glieder beträgt der Fahrpreis 36 EURO.
Anmeldungen nimmt der 1. Vorsitzende Volker Krämer
(Tel. 06753/4933) bis 28.02.2019 entgegen.

SSV Meisenheim
Heimspiele im Paul-Schneider Gymnasium
Sonntag, 10. Februar 2019
11.00 Uhr E-Jgd. männlich
SSV Meisenheim - SG Saulheim
12.45 Uhr C-Jgd männlich
SSV Meisenheim - SG Saulheim
14.30 Uhr A-Klasse Männer
SSV Meisenheim II - HSG Zotzenh./St. Johann/Sprendlin-
gen II

Narrenfahrplan 2019
des MCC Meisenheim
9. Februar: Bühnen-Aufbau und Saal-Deko im Gemeinde-
haus - ab 9 Uhr ++ HELFER WILLKOMMEN! ++
15. Februar: Generalprobe für die MCC-Kappensitzung
ab 18.30 Uhr im Gemeindehaus
16.Februar:MCC-Kappensitzung-19.11UhrimGemein-
dehaus. Nach dem Bühnenprogramm: Musik mit DJ und
Entertainer Mario Schöffel
17. Februar: Aufräumen im Gemeindehaus - ab 14 Uhr
21. Februar: Vorbesprechung für den MCC-Fassenachts-
umzug 19 Uhr im Gemeindehaus
28. Februar: „Alte Weiber“ on Tour in der Meisenheimer
Altstadt. Treff um 8.45 Uhr am Obertor
2. März: MCC-Fassenachtsumzug - Start um 14.11 Uhr
Aufstellung ab 13 Uhr in der Präses-Held-Straße
Danach: Straßenfassenacht auf dem MARKTPLATZ mit
„Duo Lightning“
4. März: MCC-Kinderfassenacht - 14.11 Uhr im Gemeinde-
hausmitdem„Kinderzumlachenbringer“.Einlassab13Uhr
5. März: Aufräumen im Gemeindehaus
6. März: Abschluss der Kampagne mit Heringessen
(Für Aktive & Helfer)
www.mcc-meisenheim.com

TV 1902 Raumbach e. V.
Abteilung TV Fastnacht
Es ist wieder soweit… es beginnt die fünfte Jahreszeit
Termine für die Fastnachtskampagne 2019
Sonntag, 10.02.2019
Kartenvorverkauffürdie39.großeTV-Kappensitzung
am 23.02.2019
Ab 15:00 Uhr Einlass in die TV-Halle.
Es wird eine Liste ausliegen, wo sich jeder ab 15:00 Uhr
eintragen kann. In Reihenfolge dieser Liste werden dann
DIREKT die Karten verkauft. Es besteht dieses Jahr KEIN
Kartenlimit.
Samstag, 16.02.2019 Hallendekoration
An diesem Samstag wird die Halle komplett und abschlie-
ßend dekoriert, die Technik hergerichtet sowie am Büh-
nenbild gearbeitet. Treffpunkt ist um 09:00 Uhr in der TV-
Halle. Helfer sind herzlich willkommen. Für Frühstück
bzw. Mittagessen ist wie immer gesorgt.
Bitte ausreichend Zeit einplanen (ca. 14:00 Uhr), da die
Halle an diesem Tag fertig werden muss.
Freitag, 22.02.2019
Generalprobe für die 39. große TV Kappensitzung, ab
19:00 Uhr in der TV Halle
Alle Aktiven die an der diesjährigen Kappensitzung teil-
nehmen werden gebeten an diesem Abend anwesend zu
sein.

Breitenheim

Hundsbach

Lettweiler

Löllbach

Meisenheim

Raumbach



7. Februar 2019 Seite 11Lokale Nachrichten

Samstag, 23.02.2019
39. große TV-Kappensitzung des TV Raumbach
„Der TV in Hollywood“
18:11 Uhr, Einlass in die TV-Halle
19:33 Uhr, Beginn der Kappensitzung
Sonntag, 24.02.2019
Kinderfasching des TV Raumbach
13:11 Uhr, Einlass in die TV-Halle
14:33 Uhr, Beginn der Kinderkappensitzung

Kinderfastnacht beim TV Rehborn
Wann: Samstag, den 16.02.2019
Wo: Saal Weinsheimer
Beginn: 14:11 Uhr
Der Eintritt ist frei, Verkleidung ist natürlich gerne gese-
hen. Es werden verschiedene Spiele für die Kleinen ange-
boten und es gibt jede Menge Möglichkeiten, um sich aus-
zutoben. Für Essen und Getränke ist ebenfalls bestens ge-
sorgt.
Die Einnahmen sollen für die weitere Ausstattung im Be-
reich Kinderturnen verwendet werden.
Eltern, die helfen können (Aufbau, Kuchen, Waffelteig,
Dienst, Spielevorbereitenetc.)meldensichbittedirektbei
Jenny Christ, Tel. 0151/65165681.

Einladung zur SPD-
Mitgliederversammlung inRehborn
Im Hinblick auf die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 lädt
der SPD-Ortsverein Rehborn zu einer Mitgliederver-
sammlung am Montag, 11. Februar 2019, 19:30 Uhr,
„alte Schule“ (1. Stocke, rechts) ein.
Tagesordnung (vorläufig)
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Konstituierung inkl. Funktionen nach dem KWG

a. WahleinerVersammlungsleiterin/einesVersamm-
lungsleiters

b. Wahl einer Schriftführerin / eines Schriftführers
c. WahleinerVertrauenspersonundeinerstellvertre-

tenden Vertrauensperson
d. Wahl von zwei Wahlbeobachterinnen/Wahlbeobach-

tern zur Versicherung an Eides Statt
e. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Zählkommission

3. Wahl von Kandidatinnen und Kandidaten für den Ge-
meinderat der Ortsgemeinde Rehborn
• VorstellungderVorschlagslistedesVorstandes(mit

Aussprache)
• Persönliche Vorstellung der Bewerberinnen und

Bewerber (mit Aussprache)
• Bericht der Mandatsprüfungs- und Zählkommissi-

on für die Gemeinderatswahl
• Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für den

Gemeinderat
• Verkündung des Ergebnisses, Annahme der Wahl

4. WahleinerKandidatin/einesKandidaten fürdieWahl
zur Bürgermeisterin / zum Bürgermeister der Ortsge-
meinde Rehborn
• VorstellungdesVorschlagsvomVorstand (mitAus-

sprache)
• Persönliche Vorstellung der Bewerberinnen und

Bewerber (mit Aussprache)
• Bericht der Mandatsprüfungs- und Zählkommissi-

on für die Bürgermeisterwahl
• Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für das

Amt der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters
• Verkündung des Ergebnisses, Annahme der Wahl

5. Wahl der Delegierten für die Versammlung zur Wahl
des VG-Bürgermeister-Kandidaten

6. WahlderDelegiertenfürdieVersammlungzurAufstel-
lung der VG-Liste

7. Verschiedenes
8. Schlusswort
Fritz Rudolf Körper, Vorsitzender
Thomas Link, Stv. Vorsitzender

Tennisclub Rehborn 1986 e. V.
Einladung zur Ordentlichen Jahreshauptversamm-
lung 2019 am Freitag, 22.03.2019, 20.00 Uhr im Club-
heim auf dem Tennisgelände.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Bericht des Tennis- und Boulewartes
5. Bericht des Kassenwartes
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassen-

wartes
7. Entlastung des Vorstandes
8. Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer
9. Anträge
10. Mitgliederehrungen
11. Verschiedenes
Anträge der Mitglieder sind bis spätestens 16.03.2017
beim 1. Vorsitzenden Heinrich Fleck (Tel. 06753-2268) zu
stellen.

Landfrauenverein Rehborn
Fahrt zum Ostereiermarkt im Kloster Eberbach
Der Landfrauenverein Rehborn bietet alle Ostereierfreun-
deeineFahrtzumOstereiermarkt,ImKlosterEberbachan.
AmSamstag,den16.03.2019,Abfahrtum10:00Uhr in
Rehborn , Bushaltestelle Weinsheimer.
Wir bitten um baldige verbindliche Anmeldung.
Gäste aus den Nachbarorten sind willkommen.
Hanni Seibert Tel. 06753/4919 oder Regiene Schmidt Tel.
06753/6161.

Landfrauen Schweinschied
Nähkurs
Am Samstag, den 23. Februar 2019 um 13:00 Uhr fin-
det in Hundsbach im Gemeindehaus ein Nähkurs mit Bär-
bel Heck statt. Wir nähen einen Shopper.
Materialkosten: 15,00 Euro
Unkostenbeitrag: je nach Teilnehmerzahl 5-8 Euro
Dauer: ca. 4 Stunden
Anmeldung bitte bis 17.2. bei Martina Stützel Telefon:
06757/969744
Wie immer sind Nichtmitglieder herzlich willkommen!

Mitmachen im Freilichtmuseum
VHS Veranstaltungsreihe
„Erleben, wie es wirklich war“ ist das Motto des Freilicht-
museums. Verwirklichen lässt sich diese Motto nur durch
das Engagement vieler ehrenamtlicher MitarbeiterInnen.
Diese sind hinter den Kulissen oder auch bei den vielen
Angeboten des Museums aktiv. In dieser Veranstaltungs-
reihe können Sie das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuse-
um aus einem ganz anderen Blickwinkel kennenlernen.
1. Freitag, 15. Februar 2019
- 17:00 bis 19:00 Uhr im Rathaus in Bad Sobernheim
Mitmachen im Freilichtmuseum: Die Arbeit im Freilicht-
museum hat viele Facetten

WiesiehtderArbeitsalltagimFreilichtmuseumhinterden
Kulissenaus?InFormeineskleinenBildervortragsundei-
ner Gesprächsrunde mit ehrenamtlichen Mitarbeitern
und der Museumsleitung haben Sie die Möglichkeit das
FreilichtmuseumauseinemanderenBlickwinkelkennen-
zulernen.
2. Montag, 11. März 2019
– 14:00 – 16:30 Uhr im Freilichtmuseum
Ehrenamtliches Engagement: Hinter den Kulissen des
Freilichtmuseums I
Bei einer Museumserkundung werden beispielhaft Tätig-
keitsbereiche ehrenamtlicher Mitarbeiter in zwei Muse-
umsbaugruppen erkundet. Beim anschließenden Kaffee-
trinken mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und der Muse-
umspädagogin/stellvertretenden Museumsleiterin kön-
nen Fragen und Ideen ausgetauscht werden.
3. Montag, 08. April 2019
– 14:00 – 16:30 Uhr im Freilichtmuseum
Ehrenamtliches Engagement: Hinter den Kulissen des
Freilichtmuseums II
AuchandiesemTagerwartenSieehrenamtlicheMitarbei-
ter und Frau Ebers im Freilichtmuseum. Beim gemeinsa-
men Kaffeetrinken ist es möglich die Wünsche für Statio-
nen des zweiten Museumsrundgangs zu sammeln und
das Museum genauer zu erkunden.
Anmeldung und Infos bei Frau Ebers, Tel. 06751/855880
oder E-Mail.: info@freichlichtmuseum-rlp.de

Zeit für mich – Kurzurlaub für die Seele
Nur ein entspannter Mensch ist ein gesunder Mensch -
entspanntsein isterlernbar. IndiesemSeminar lernenSie
verschiedeneMöglichkeitenzurEntspannungundStress-
reduzierung kennen. Entspannungsübungen wirken be-
ruhigend, lösendundregenerierendaufKörper,Geistund
Seele. Dadurch können Sie eine Ihre gelassenere Lebens-
einstellung erreichen, die Konzentration verbessert oder
Schlafstörungen und Ängste können verringert werden.
Leitung: Vera Fritz
Ort: Bad Sobernheim, Rathaus
Termin: Freitag, 08. Februar 2019, 19 Uhr
Dauer: 5 Abende
Gebühr: 30 € bei mind. 8 Teilnehmern
Anmeldung: bei der Kursleiterin, Tel. 06751/4926 oder
per Email veraeva1@web.de

Abfallwirtschaftsbetrieb
Landkreis Bad Kreuznach
Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach
(AWB) bittet um Beachtung:
Samstag,09.FebruaraufdemWertstoffhofBadKreuz-
nach keine Verwiegung von Fahrzeugen möglich
Für diesen Tag sind turnusmäßig durchzuführende Eich-
arbeiten eingeplant. Größere Mengen an kostenpflichti-
gen Abfällen (u. a. Rest- oder Bioabfall, Bauschutt) können
daher nicht angeliefert werden.

Beruf, Schule, Ausbildung, Studium
– Zukunft?00
Berufsbildende Schule Kirn im Schuljahr 2019/2020
1. Höhere Berufsfachschule, Fachrichtung Wirtschaft
Voraussetzung:Sekundarabschluss1(früherMittlereReife)
Abschluss: - staatlich geprüfte Wirtschaftsassisten-
tin/staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent
- Fachhochschulreife mit Praktikum während des Bil-
dungsganges
Dauer: 2 Jahre

Rehborn

Schweinschied

Weiterbildung

Mitteilungen 
anderer Behörden
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2. Duale Berufsoberschule, berufsbegleitend oder
ausbildungsbegleitend
Voraussetzung: Sekundarabschluss 1 – Mittlere Reife,
abgeschlossene bzw. begonnene Berufsausbildung
Abschluss: Fachhochschulreife
Dauer: 2 Jahre in Teilzeitform, Dienstag- und Donnerstag-
abend
3. Berufsfachschule 2, Fachrichtungen Ernährung u.
Hauswirtschaft/Sozialwesen Gesundheit u. Pflege,
Gewerbe u. Technik, Wirtschaft u. Verwaltung
Voraussetzung: Abschluss der Berufsfachschule 1 in der
jeweiligen Fachrichtung
Abschluss: Qualifizierter Sekundarabschluss 1 – Mittlere
Reife
Dauer: 1 Jahr
4. Berufsfachschule 1, Fachrichtungen Ernährung u.
Hauswirtschaft/Sozialwesen, Gesundheit u. Pflege,
Gewerbe u. Technik, 3 Wirtschaft u. Verwaltung
Voraussetzung:Berufsreife (früher: Hauptschulabschluss)
Abschluss: Erwerb beruflicher Grundkompetenzen, Er-
füllung der Schulpflicht
Dauer: 1 Jahr
5. Berufsvorbereitungsjahr, Ernährung u. Hauswirt-
schaft/Sozialwesen, Gewerbe u. Technik, Gesundheit
und Pflege
Voraussetzung: 9-jährige Schulzeit, Abgangszeugnis 9.
Klasse Realschule plus oder Abschluss- od. Abgangszeug-
nis Förderschule
Abschluss: Berufsreife ( früher: Hauptschulabschluss),
Erfüllung der Schulpflicht
Dauer: 1 Jahr
Anmeldungenkönnenbiszum01.März2019 imSekre-
tariatabgegebenoderübersandtwerden.Aufnahmeanträ-
ge und Merkblätter sind über das Sekretariat oder die
Homepage www.bbs-kirn.de erhältlich.
Bitte fügen Sie den Anmeldungen die beglaubigten Zeug-
niskopien bei.
Informationen erfolgen persönlich, telefonisch oder über
die Homepage: Tel.: 06752/131330 oder www.bbs-kirn.de

Disibod-Realschule plus
Bad Sobernheim
Kooperative Realschule
Ganztagsschule in Angebotsform
Schwerpunktschule
Sportklasse
Anmeldezeitraum für das 5. Schuljahr 2019/2020
Freitag, 15.02.2019 – Freitag, 22.02.2019
Montag – Dienstag: 07.30 - 15.00 Uhr
Mittwoch: 07.30 - 13.00 Uhr im Sekretariat der
Donnerstag: 07.30 - 16.00 UhrDRS Bad Sobernheim
Freitag: 07.30 - 11.30 Uhr
sowieauchaußerhalbdieserZeitennachtelefonischerVer-
einbarung.
Bringen Sie bitte zur Anmeldung mit:
• Halbjahreszeugnis 2018/2019
•Stammbuch oder Geburtsurkunde
• Durchschrift des Formblatts „Anmeldung für den Be-
such an einer weiterführenden Schule“
•1 aktuelles Passfoto
AbdemSchuljahr2019/2020wirdanderDRSeineSport-
klasse eingerichtet.
Für Fragen und weitere Informationen steht die DRS sehr
gerne zur Verfügung:
Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim (DRS)
Münchwiesen 41, 55566 Bad Sobernheim
Telefon: 06751/856040
E-Mail: info@rsbadsobernheim.de
Homepage: www.rspbadsobernheim.de
Schul-App: DRS-App

THE MARCH OF HOPE –
Einladung zur Filmvorstellung am Paul-Schneider-
Gymnasium
Am 12. Februar findet in der Aula des Paul-Schneider-

Gymnasiums eine Filmvorstellung statt. Gezeigt wird der
wundervolle Film „MARCH OF HOPE“ – Der Marsch der
Hoffnung. Wir freuen uns riesig, dass wir Jim Kroft, einen
der beiden Produzenten des Films, als unseren Paten für
das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura-
ge“gewinnenkonnten,unddasseresunsermöglicht,den
Film zeigen zu können.
DerFilmhandeltvonderReisezweierFreunde.Dabeigeht
es ganz und gar nicht darum, dass zwei Männer gemein-
sam die Alpen überqueren oder den Jakobsweg passieren
– im Gegenteil. Jim und sein Freund Bastian machen sich
2016, bewegt von den Nachrichten über die Flüchtlings-
krise, auf, um sich direkt vor Ort gemeinsam ein reales
Bild zu machen. Mit einem gelben Van starten sie und ihr
Weg führt - festgehalten mit einer Kamera - über Lesbos
nach Idomeni und durch den Balkan. Entstanden ist eine
ganz persönliche, bewegende Dokumentation der Ge-
schehnisse vor Ort – spontan und ohne Skript!
Wir, die Schülervertretung des Paul-Schneider-Gymnasi-
ums, laden dazu ein, am Dienstag, dem 12. Februar, ge-
meinsam mit Jim und Ihnen den Film anzuschauen und
im Anschluss Gedanken zum Gesehenen auszutauschen!
Der Film beginnt um 19 Uhr.
Wir freuenunssehraufdenAbendundhoffen,viele inter-
essierte Menschen begrüßen zu dürfen!
Weitere Informationen gibt es unter
www.themarchofhope.com

Energietipp der Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz
Möglichst kompakt bauen
Die Konstruktionsweise eines energiesparenden Hauses
verkleinert Wärmeverluste und ermöglicht Wärmegewin-
ne durch günstig positionierte Fenster. Physikalisch be-
trachtetistesimmerso,dassdieEnergievomwärmerenhin
zum kälteren Bereich fließt. Während der Heizperiode
fließt also die Heizenergie über die Gebäudehülle nach au-
ßenab.WievielEnergiedabeiverlorengeht,hängtganzwe-
sentlich von der Temperaturdifferenz, dem Dämmstandard
der Gebäudehülle und von der Größe der Hüllfläche ab.
Wer also sparsam mit Energie umgehen will, sollte mög-
lichst kompakt bauen, so dass weniger Hüllfläche bei glei-
cherWohnflächeentsteht. InderPraxisheißtdas, essollten
wenige Vorsprünge, Gauben und Erker gebaut werden,
denn sie vergrößern die Außenoberfläche. Jede Vergröße-
rung der Hüllfläche muss durch eine dickere Dämmung
kompensiert werden, damit die Energieverluste nicht an-
steigen.DaserhöhtdieKostengleichdoppelt: jederQuadrat-
meter Hüllfläche ist teuer und die zusätzlich notwendige
Dämmung kostet ebenfalls Geld. Eine kompakte Bauweise
muss nicht langweilig sein: Terrassen und Balkone bieten
weiterhinGestaltungsmöglichkeiten, siemüssenaber ther-
misch von der Gebäudehülle abgetrennt sein, so dass sie
keine Wärme nach außen leiten. Fragen zur Neubaupla-
nung sowie zu allen Bereichen des Energiesparens im Alt-
und Neubau beantworten die Energieberater der Verbrau-
cherzentrale Rheinland-Pfalz in einem persönlichen Bera-
tungsgespräch nach telefonischer Voranmeldung.
Der Energieberater hat am Donnerstag, den 14.02.19
von 14.15 – 18.00 Uhr Sprechstunde in Bad Sobern-
heim im Rathaus, Zimmer 5, Marktplatz 11.
Die Beratungsgespräche sind kostenlos.
Voranmeldung unter: 0 67 51/81-0.
Für weitere Informationen und einen kostenlosen Bera-
tungstermin: Energietelefon Rheinland-Pfalz: 0800 / 60 75
600 (kostenfrei) montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,
dienstagsunddonnerstagsvon10bis13und14bis17Uhr.

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?

Im Notfall kann das entscheidend
für rasche Hilfe durch den Arzt
oder den Rettungsdienst sein!

Evangelische Kirchengemeinde
Abtweiler
Donnerstag, 07.02.:2019
18.00 Uhr Staudernheim: Vorbereitungstreffen für den
Weltgebetstag der Frauen (1. März 2019, 15.30 Staudern-
heim) im kathol. Gemeindehaus Staudernheim. Herzliche
Einladung an alle Frauen, die sich beteiligen möchten.
Sonntag, 10.02.2019
09.30 Uhr Gottesdienst Abtweiler, Pfr. Anacker.
Der nächste Gttd. in Abtweiler: 24.02.19
Der nächste Gttd. in Staudernheim: 17.02.19
Der nächste Gttd. in Lauschied: 17.02.19
Pfarrer Ralf Anacker
Disibodenberger Str. 2, 55568 Staudernheim
Tel. 06751 94570, E-Mail: ralf.anacker@ekir.de

Protestantische Pfarrei Callbach
Sonntag, 10.02.2019
09:00 Uhr Gottesdienst in Callbach
10:00 Uhr Gottesdienst in Rehborn
Wegen der Vakanz im Pfarramt Callbach ist vom 01.01.
bis 28.02.2019 Pfarrer Wenz, Alsenz, Tel. 063623474
für Kasualienin Callbach, Rehborn und Schmittweiler zu-
ständig.
Die Geschäftsführung übt Dekan Dominke, Kirchheim-
bolanden, Tel. 06352-70670-15 aus.

Evangelische Kirchengemeinde
Hundsbach - Jeckenbach
Donnerstag, 07.02.2019
16:00 Uhr Konfirmandenunterricht
19:30 Uhr Jugendkreis
20:00 Uhr Projektchor
Sonntag, 10.02.2019
09:00 Uhr Desloch Gottesdienst
Dienstag, 12.02.2019
16:00 Uhr Katechumenenunterricht
Donnerstag, 14.02.2019
20:00 Uhr Projektchor
Die nächsten Gottesdienste:
17.02. 09:30 Limbach 10:30 Hundsbach
24.02. 10:00 Löllbach
03.03. 10:00 Jeckenbach 11:00 Schweinschied
Pfarrer Rainer Bauhaus
Deslocher Str. 19, 55592 Jeckenbach
Tel.-Nr.: 06753/2730, Fax: 06753/962112
jeckenbach@ekir.de

Protestantische Kirchengemeinde
Lettweiler
Samstag, 07.02.2019
18.00 Uhr Gottesdienst, anschließend Imbiss zuguns-
ten von „Brot für die Welt“ (Dorfgemeinschaftshaus)
Sozialberatungsstelle Diakon. Werk Obermoschel:
06362/2525
Dekanatsgeschäftsstelle Obermoschel:
mittwochs 8-12 Uhr (06362/1292)
Dekanat Kirchheimbolanden 06352/7067020

Evangelische Kirchengemeinde
Meisenheim
Donnerstag, 07.02.2019
14.30 Uhr: Spieletreff im Café Menschenkind im Herzog-
Wolfgang-Haus

Kirchliche 
Nachrichten
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15.15Uhr:Kindergruppe+(6-13Jahre) imGemeindehaus
18.00Uhr:DaCapo–KonzertderSchülerinnenundSchü-
ler der kirchlichen Schulen der EKiR im Rahmen der Mu-
sikprojektwoche
Freitag, 08.02.2019
09.00 Uhr: Sprachkurs für Migrantinnen im Gemeinde-
haus
19.00Uhr:OffenerJugendraumfürJugendlicheab12Jah-
ren am Schlossplatz
Sonntag, 10.02.2019
10.00 Uhr: Gottesdienst in der Schlosskirche, anschl.
Kirchencafé
10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl in der Bodel-
schwinghkapelle
Montag, 11.02.2019
09.00 Uhr: Sprachkurs für Migrantinnen im Gemeinde-
haus
19.45 Uhr: Kantorei im Gemeindehaus
Dienstag, 12.02.2019
15.00 Uhr: Konfi-Treff im Gemeindehaus
17.30 Uhr: Spiel, Spaß und Sport für Jugendliche ab 12
Jahren in der Sporthalle im Bodelschwinghzentrum. Wer
teilnehmen möchte, melde sich bitte vorher bei Laszlo
Struss, Tel. 06753-962514.
Mittwoch, 13.02.2018
12.00 Uhr: Gemeinsamer Mittagstisch im Dr.-Carl-Kir-
cher-Haus
Donnerstag, 14.02.2019
10.30 Uhr: Gottesdienst im Dr.-Carl-Kircher-Haus
14.30 Uhr: Spieletreff im Café Menschenkind im Herzog-
Wolfgang-Haus
15.15 Uhr: Kindergruppe plus (6-13 Jahre) im Gemeinde-
haus
19.00 Uhr: Presbyterium

Herzliche Einladung zum

Mini-Gottesdienst
dem Gottesdienst für Kinder im Alter von 4-10 Jahren
und ihren Geschwistern, Eltern und Großeltern –

am Samstag, 16. Februar 2019
um 15.00 Uhr im ev. Gemeindehaus

Anschl. gemütliches Beisammensein bei Tee, Saft und
mitgebrachten Leckereien.

Kontakte
Pfarramt
Pfarrerin Clasen, Tel. 94110, corinna.clasen@ekir.de
Küsterin
Renate Gilcher, Tel. 0160-96444470,
renate.gilcher@t-online.de
Kantorin
Sun Kim, Tel. 1231066, sun.kim@ekir.de

Abschlusskonzert der
Da-Capo-Musikwoche
Alljährlich treffen sich Schülerinnen und Schüler aus
den Schulen der Evangelischen Kirche des Rheinlan-
des,umeineWochelangintensivzuprobenundeinan-
spruchsvolles Konzertprogramm auf die Beine zu stel-
len. In diesem Jahr nehmen über hundert junge Men-
schen – darunter auch eine größere Gruppe aus Mei-
senheimundUmgebung–anderProbenphaseteil.Die
Früchte dieser Arbeit werden
am Donnerstag, den 07. Februar 2019, um 18 Uhr
in der Schlosskirche Meisenheim präsentiert. Es er-
wartet Sie ein vielfältiges Programm mit Chor- und Or-
chestermusik. Vertreten sind u. a. Werke von J. S. Bach,
J. Rheinberger und J. Rutter, aber auch Musik aus der
FederwenigerbekannterKomponisten,wiez.B.O.Gjeilo
oder R. Fabich.
Der Eintritt ist frei, wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Katholische Kirchengemeinde St.
Antonius von Padua, Meisenheim
Donnerstag, 07.02.2019
10.30 Uhr Eucharistiefeier im Altenheim; anschl. Kran-
kenkommunionundErteilungdesBlasiussegens imHaus
Sonntag, 10.02.2019
10.30 Uhr Hochamt mit Kerzenweihe
anschl. Erteilung des Blasiussegens
Dienstag, 12.02.2019
20.30 Uhr Kirchenchorprobe (Pfarrsaal)
Mittwoch, 13.02.2019
19.00 Uhr Taizé-Andacht (Bad Sobernheim-Malteserka-
pelle
Sprechzeiten Pfarrer Hans-Jürgen Eck:
montags 09.00-12.00 Uhr u. freitags 10.30-12.00 Uhr
Tel.: 06753-2381

Katholische Pfarrei
Hl. Disibod Feilbingert
Samstag, 09.02.2019
17.30 Uhr Obermoschel Amt

Protestantische Kirchengemeinde
Odenbach
Sonntag, 10.02.2019
10.30 Uhr Becherbach Gottesdienst (Kirche)
–Vorstellungs-Gottesdienst der Präparandinnen und
Präparanden

TV Odernheim
Neuer Pilates-Kurs!
Mit einem Bewegungsprogramm aus Fitness-, Dehn- und
Entspannungsübungen starten wir in den Feierabend.
Pilates-Übungen lassen sich an jedes Trainingsniveau an-
passen, so dass jede Frau und jeder Mann im Kurs will-
kommen sind. In der Turnhalle von Odernheim leitet die
Physiotherapeutin Monika Löffler .
an 12 Abenden ab Mittwoch, 27. Februar 2019

von 18.00 – 19.00 Uhr die Übungen an. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. Bitte bequeme Kleidung und ein
Handtuch mitbringen. TVO-Mitglieder zahlen 30 Euro,
Nichtmitglieder 45 Euro. Anmeldungen bitte über den In-
telli-Link auf unserer Homepage www.tv-odernheim.de !
Rückenfitkurs - es ist ein Kreuz mit dem Kreuz!
Man muss nicht gleich Leistungssportler werden, um Rü-
ckenschmerzen vorzubeugen. Wir helfen Ihnen dabei, Ih-
ren Rücken zu stärken, und bieten Hilfe zur Selbsthilfe.
Der TV-Odernheim bietet ab Freitag, 8. Februar 2019 an
jeweils6Abendenvon18.00–18.45UhreinenKurs„Stär-
kung der Rückenmuskulatur“ an. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Bitte bequeme Kleidung und ein Hand-
tuch mitbringen.
Block 1: 8.02. – 22.03.2019 (kein Termin am 1.03.)
Block 2: 3.05. – 7.06.2019
Für TVO-Mitglieder frei, Nichtmitglieder zahlen 15 Euro.
Anmeldungen bitte über den Intelli-Link auf unserer
Homepage www.tv-odernheim.de!
Kraulkurs für Erwachsene! Es sind noch Plätze frei!
Der TV Odernheim bietet für Erwachsene an jeweils 6 Ter-
minendasErlernendesKraulschwimmensan.Vorausset-
zung ist sicheres Brustschwimmen.
Kursort: Hallenschwimmbad in der Drei-Burgen-Klinik
im BK-Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg
Wann: donnerstags 19:45 bis 20:30 Uhr
Block 1: 14.02. - 28.03.2019 (kein Termin am 28.02.)
Block 2: 04.04. - 09.05.2019
Kursleitung: Brigitte Kießling, Obermoschel
Kursgebühr:30€fürMitglieder,Nichtmitgliederzahlen42€
Anmeldungen bitte über den Intelli-Link auf unserer
Homepage www.tv-odernheim.de!

Gruppe für Trauernde
Die Selbsthilfegruppe TRAUER-BRÜCKE steht Trauern-
den offen, die in ihrem Schmerz und in ihrer Hoffnungslo-
sigkeit nicht alleine sein möchten. Hier finden Sie Men-
schen mit ähnlichen Erfahrungen und können sich aus-
tauschen. Die Selbsthilfegruppe wird geleitet von 4 Frau-
en, die in der Trauerarbeit aktiv sind. Die Treffen finden
regelmäßig alle 14 Tage dienstags um 17:00 Uhr in Bad
Kreuznach, Haydnstr. 15 in den Räumen des DRK statt.
Das nächste Mal treffen wir uns am 12.02.19.
Busverbindunginnerstädtischistgewährleistet,Parkmög-
lichkeiten sind auch vorhanden.
Auskünfte erhalten Sie bei Gerlinde Graf – 0170-2011806
oder Lilo Mayer - 0160-7437819.
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Große PS-Zusatzauslosung der Sparkassen in
Rheinland-Pfalz am 11. März 2019

Ein schickes BMW 2er Cabrio oder ein Gutschein für eine Traumreise sind nur
zwei der vielen Preise, die es am 11. März 2019 zu gewinnen gibt. An diesem
Tag findet die große Zusatzauslosung der PS-Lotterie der Sparkassen in Rhein-
land-Pfalz, statt. Wer ein PS-Los besitzt, hat so die Chance auf einen der vielen
Sach- und Geldpreise im Gesamtwert von über 700.000 Euro.

Bis zum 4. März kann der Sparkassenkunde sich mit einem Los die Chance
auf seinen Traumgewinn sichern.
Online gilt als Annahmeschluss der 22. Februar 2019.
Sparen, gewinnen, Gutes tun – ein Los für alles! Die PS-Lotterie der Sparkassen

ANZEIGE

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine
zuverlässige und engagierte

Buchhaltungskraft Minijob

GmbH, Hauptstr. 22, 67829 Callbach

Tel.: 06753 123 7117
www.tradefit-shop.de - Mail: buchhaltung@tradefit.de

Mit dem

Rathausstraße 24 | 66914 WALDMOHR
info@crb-hell.de | www.crb-hell.de

Tel. 0 63 73 - 81 17 40

raus aus demAlltag

Unsere Leser reisenmit:

p.P. ab 1.885,- €

Verbringen Sie 4 Tage im 4*-Hotel Canyamel Classic auf Mal-
lorca inkl. Halpension und entdecken Sie im Anschluss mit TUI
Cruises Mein Schiff 2 NEU Ihre Traumziele im Mittelmeer mit
Premium Alles Inklusive. Genießen Sie z.B. Wellness, Entertain-
ment, kulinarisch hochwertige Menüs und über 100 Markenge-
tränke ohne Zuzahlung.

Kombi: Mein Schiff 2 NEU
4 Tage 4*-Hotel Mallorca & 10 Tage Kreuzfahrt

Termine: April - September 2019

Eingeschlossene Leistungen:
4 Tage 4*-Hotel Canyamel Classic, DZ inklusive Halbpension
10 Tage Kreuzfahrt mit Premium Alles Inklusive
Route „Mittelmeer mit Ibiza“
FLEX-Kabine der gebuchten Kategorie • Flug ab/bis Frankfurt
Transfer Flughafen -> Hotel -> Schiff -> Flughafen

*weitere Kabinenkategorien und/oder Kombinationenmit anderen Hotels auf Anfrage.

Innenkabine Meerblickkabine Balkonkabine*
ab 1.885 € ab 2.117 € ab 2.302 €

Eine vollständige Reisebeschreibung finden Sie auf www.crb-hell.de
Preisänderungen und Zwischenverkauf vorbehalten

Gemeinsam kümmern
– Pate werden!
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Familie

Trauer

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich in stiller 
Trauer mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme auf 
vielfältige Weise zum Ausdruck 
brachten.

Besonders danken wir dem 
Seniorenzentrum Forchtenberg, 
Pfarrer Wenz, Alsenz und 
Bestattungen Owtscharenko 
Meisenheim.

Im Namen aller Angehörigen 
Elisabeth Gräff 
Hannelore Johannsen 
Jutta Gräff 
Hans Peter Gräff

Callbach, im Januar 2019

Willi 
Gräff
* 14. 5. 1932 
† 7. 1. 2019

      Herzlichen Dank möchte ich all meinen Gratulanten sagen.  
     Besonderer Dank dem Gemischten Chor und Just for Fun  

      des MGV Rehborn sowie unserem 1. Vorsitzenden  
Wolfgang Keller für die Ehrung „65 Jahre aktives Singen“.  

Danke auch meiner Familie,  
eingeschlossen die Kuchenbäcker.  

Alle habt ihr dazu beigetragen,  
dass mein 90. Geburtstag so schön war.

     DANKE!  Anneliese Körper, Rehborn
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Abbildung ähnlich

ps-sparen.de
Annahmeschluss in der Geschäftsstelle ist der 4. März 2019 und online der 22. Februar 2019. Die
Teilnahme ist ab 18 Jahrenmöglich. Spielen kann süchtigmachen. Informationen zur Spielsucht, Prävention
und Behandlung erhalten Sie unter www.bzga.de und bei jeder Sparkasse. Gewinnchance 1:1,9 Mio.

Sparen, gewinnen, Gutes tun -
Ein Los für alles!

– die Lotterie der Sparkasse.

Sparkassen-Finanzgruppe

Wennmanweitere Gewinnchancen auf attraktive Preise bei der
jährlichen Zusatzauslosunghat.

Am11.MärzwartenGewinne imGesamtwert vonca. 700.000Euro
aufSie.ObBMW X3, BMW2er Cabrio, Reisegutschein oder
Geldpreis – nutzen Sie jetzt die Chance auf Ihren Traumgewinn.

Gewinnen
ist einfach.

AA LL LL EESS AAUU SS EEII NN EERR HH AA NNDD
Holzbau & Ziegeleindeckungen

ZZiimmmmeerrggeesscchhääff tt

SScchhwwaarrzz
GGmmbbHH

Stadtgraben 7a
55590 Meisenheim

Tel. 06753/5332

Öffnungszeiten:
Mo 9-12 Uhr

Di-Do 9-12/15-18 Uhr
Fr 8-12/14-18 Uhr

Sa 8-13 Uhr
Mo. nachm. geschlossen

Metzgerei Gerd Giesler
Hintergasse 11 · 55592 REHBORN · Tel. 06753/2537

Angebote der Woche
vom 08. Feb. - 14. Feb. 2019
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

Rindfleischwoche:
Unser Rindfleisch stammt diese Woche von

Bauer Arno Habermann aus Oberweiler im Tal

Rinderrollbraten 100 g 1.39 €

Rinder- oder Sauerbraten 100 g 1.29 €

Rinderkochfleisch 100 g -.99 €

Markklösschenteig 100 g -.79 €

Rindswürste „Red Bulls“ 100 g -.99 €

Rinderbratwurst 100 g -.99 €

Rindfleischsalat 100 g 1.69 €

Rindfleisch - gebraten - 100 g 1.79 €

Rinder-
hackfleisch

100 g -.99 €

Auslieferung jeden Samstag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr

Rumpsteak

100 g 2.19 €
Rindersteak

100 g 1.79 €

Rindergulasch

100 g 1.19 €

Rinder-
geschnetzeltes

100 g 1.19 €


